
REPUBLIK ÖSTERREICH 
:m:JNI>Fa.fiNISTERIlM 

FüR ARBEIT UND SOZIALES 

Zl. 52.335/11-A/93 

Wien, den 12.10.1993 
Stubenring 1, 1010 Wien 
Telefon (0222)71100 
Telex 111145 oder 111780 
Fax 7158257 

An das 
Präsidium des 
Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

r Ge 5 e tz e-nt w u r f ~\~~~~~~;. 05070.004 
uskunft 

ZL ........ _ .............. ~ .. ~ -GEj19 .. Q... ~;~~d~3~~ö~~~hwahl 

Datu~22~~kf~-12:a 
V erteilt ...... ..... .J9.9.3 .. ~~.~ __ 

D~,~~ 
Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Landarbeitsgesetz 1984 geändert wird 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales beehrt sich, ln 

der Anlage 25 Exemplare des Entwurfes eines Bundesgesetzes, mit 

dem das Landarbeitsgesetz geändert wird, zur gefälligen Kennt

nisnahme zu übermitteln. 

Als Frist für die Abgabe der Stellungnahme wurde de 
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E n t w u r f 

eines Bundesgesetzes, mit dem das Landarbeitsgesetz 1984 
geändert ~ird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Die im Landarbeitsgesetz 1984, BGBl. Nr. 287, für die Regelung 
des Arbeitsrechtes in der Land- und Forst~irtschaft gemäß Art. 
12 Abs. 1 Z 6 B-VG aufgestellten Grundsätze, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 502/1993, werden wie folgt 
geändert: 

1. (Grundsatzbestimmung) § 4 Abs. 1 lautet: 
,,11) Die Abschnitte 2, 6, 7, 10 und 11 so~ie die §§ 40 bis 51 

des Abschnittes 3 und die §§ 67 bis 75 des Abschnittes 4 sind 
auf die Angestellten in der Land- und Forstwirtschaft nicht 
anzuwenden.' , 

2. IGrundsatzbestimmung) § 7 samt 0berschrift lautpt: 

"Dienstschein 

§ 7. (1) Der Dienstgeber hat dem Dienstnehmer unverzüglich 
nach Beginn des Dienstverhältnisses eine schriftliche 
Aufzeichnung über die ~esentlichen Rechte und Pflichten aus dem 
Dienstvertrag IDienstschein) auszuhändigen. 

(2) Der Dienstschein hat folgende Angaben zu enthalten: 
1. Name und Anschrift des Dienstgebers, 
2. Name und Anschrift des Dienstnehmers, 
3. Beginn des Dienstverhältnisses, 
4. bei Dienstverhältnissen auf bestimmte Zeit das Ende des 

Dienstverhältnisses, 
5. Dauer der Kündigungsfrist, Kündigungstermine, 
6. gewöhnlicher Arbeits(Einsatz)ort, erforderlichenfalls 

Hinweis auf wechselnde Arbeits(Einsatz)orte, 
7. anrechenbare Vordienstzeiten, allfällige Einstufung in ein 

generelles Schema, 
8. vorgesehene Verwendung, 
9. Anfangsbezug (Grundlohn, weitere Entgeltbestandteile wie 

z.B. Sonderzahlungen), Fälligkeit des Entgelts, 
10. Ausmaß des jährlichen Erholungsurlaubes, 
11. vereinbarte Tagesarbeitszeit oder regelmäßige 

Wochenarbeitszeit des Dienstnehmers und 
12. Bezeichnung der auf den Dienstvertrag allenfalls 

anzuwendenden Normen der kollektiven Rechtsgestaltung 
(Kollektivvertrag, Satzung, Betriebsvereinbarung) und 
Hinweis auf den Raum im Betrieb, in dem diese zur 
Einsichtnahme aufliegen. 
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(3) Hat der Dienstnehmer seine Tätigkeit länger als einen 
Monat im Ausland zu verrichten, so hat der vor der Aufnah~e der 
Auslandstätigkeit auszuhändigende Dienslschein oder schriftliche 
Dienstvertrag zusätzlich folgende Angaben zu enthalten: 

1. voraussichtliche Dauer der Auslandstäligkeit, 
2. Währung, in der das Entgelt auszuzahlen ist, sofern es 

nicht in österreich ischen Schillingen auszuzahlen ist, 
3. allenfalls Bedingungen für die Rückführung nach österreich 

und 
4. allfällige zusätzliche Vergütung für die Auslandstätigkeit. 

(4) Keine Verpflichtung zur Aushändigung eines Dienstscheines 
besteht, wenn 

1. die Dauer des Dienstverhältnisses höchstens einen Monat 
beträgt oder 

2. ein schriftlicher Dienstvertrag ausgehändigt wurde, der 
alle in Abs. 2 und 3 genannten Angaben enthält, oder 

3. ein Dienstverhältnis über Gelegenheitsarbeit vorliegt, oder 
4. bei Auslandstätigkeit die im Abs. 3 genannten Angaben 1n 

anderen schriftlichen Unterlagen enthalten sind. 

(5) Die Angaben gemäß Abs. 2 Z 5, 6 und 9 bis 11 und Abs. 3 Z 
2 bis 4 kö~nen auch durch Verweisung auf die für das 
Dienstverhältnis geltenden Bestimmungen im Gesetz oder 1n Normen 
~er kollektiven Rechtsgestaltung oder in betriebsüblich 
angewendeten Reiserichtlinien erfolgen. 

(6) Jede Änderung der Angaben gemäß Abs. 2 und 3 ist dem 
Dienstnehmer unverzüglich, spätestens jedoch einen Monat nach 
ihrem Wirksamkeitsbeginn schriftlich mitzuteilen, es sei denn, 
die Änderung erfolgte durch Änderung von gesetzlichen 
Bestimmungen oder Normen der kollektiven RechtsgestaJtung, auf 
die gemäß Abs. 5 verwiesen ~urde. 

(7) Hat das Dienstverhältnis bereits bei Inkrafttreten der 
jeweiligen Ausführungsbestimmungen zu Abs. 1 bis 6 bestanden, so 
ist dem Dienstnehmer auf sein Verlangen binnen zwei Monaten ein 
Dienstschein gemäß Abs. 1 bis 3 auszuhändigen. Eine solche 
Verpflichtung des Dienstgebers besteht nicht, wenn ein früher 
ausgestellter Dienstschein oder ein schriftlicher Dienstvertrag 
alle nach diesen Bestimmungen erforderlichen Angaben enthält. 

3. (Grundsatzbestimmung) Nach § 14 wird folgender § 14 a samt 
Uberschrift eingefügt: 

II Ansprüche gegen ausländische Dienstgeber 
ohne Sitz in österreich 

§ 14 a. (1) Beschäftigt ein Dienstgeber ohne Sitz in 
österreich, der nicht Mitglied einer kollektivvertragsfähigen 
Körperschaft in österreich ist, einen Dienstnehmer mit 
gewöhnlichem Arbeitsort in österreich, so hat dieser 
Dienstnehmer Anspruch zumindest auf jenes gesetzliche oder 
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kollektivvertragliche Entgelt, das am Arbeitsort vergleichbaren 
Dienstnehmern von vergleichbaren Dienstgevern gebührt. 

(2) Abs. 1 gilt, unbeschadet des auf das Dienstverh~ltnis 
anzuwendenden Rechts, auch für einen Dienstnehmer, der von einem 
Dienstgever ohne Sitz in österreich für Arbeiterl, die insgesamt 
1 änger als ei nen f-lona t dauern, im Rahmen ei ner 
Arbeitskräfteüberlassung oder zur Erbringung einer fortgesetzten 
Arbeitsleistung nach österreich entsandt ~ird." 

4. (Grundsatzbestimmung) ~ach S 39 werden folgende §§ 39 abis 
39 c samt überschriften eingefügt: 

"übergang von Unternehmen, Betrieben oder 
Betriebsteilen auf einen anderen Inhaber 

§ 39 a. (1) Geht ein Unternehmen, Betrieb oder Betriebsteil 
auf einen anderen Inhaber über (Betriebsübergang), so tritt 
dieser als Dienstgeber mit allen Rechten und Pflichten in die 1m 
Zeitpunkt des überganges bestehenden Dienstverhältnisse ein. 

(2) Abs. 1 gilt nicht im Fall des Konkurses des Veräußerers. 

(3) Bei Betriebsübergang nach Abs. 1 bleiben die 
Arbeitsbedingungen aufrecht, es sei denn, aus den Bestimmungen 
über den "echsel der Kollektivvertragsangehörigkeit (§ 39 b) und 
die Weitergeltung von Betriebsvereinbarungen (SS 54 und 55) 
ergibt sich anderes. Der Er~erber hat dem Dienstnehmer jede auf 
Grund des Betriebsüberganges erfolgte Änderung der 
Arbeitsbedingungen unverzüglich mitzuteilen. 

(4) Der Dienstnehmer kann den übergang seines 
Dienstverhältnisses innerhalb einer von der 
Ausführungsgesetzgebung festgesetzten Frist nach dem 
Betriebsübergang ~idersprechen. Widerspricht der Dienstnehmer, 
so bleibt sein Dienstverhältnis zum Veräußerer unverändert 
aufrecht. 

(5) Werden durch den nach Betriebsübergang anzuwendenden 
Kollektivvertrag oder die nach Betriebsübergang anzuwendenden 
Betriebsvereinbarungen Arbeitsbedingungen wesentlich 
verschlechtert, so kann der Dienstnehmer innerhalb einer von der 
Ausführungsgesetzgebung festgesetzten Frist ab dem Zeitpunkt, ab 
dem er die Verschlechterung erkannte oder erkennen mußte, das 
Dienstverhältnis unter Einhaltung der gesetzlichen oder der 
kollektivvertraglichen Kündigungsfristen und -termine lösen. Dem 
Dienstnehmer stehen die zum Zeitpunkt einer solchen Beendigung 
des Dienstverhältnisses gebührenden Ansprüche wie bei einer 
Dienstgeberkündigung zu. 

(6) Der Dienstnehmer kann innerhalb eines Monats ab Kenntnis 
der Änderungen seiner Arbeitsbedingungen im Sinne des Abs. 5 auf 
Feststellung der wesentlichen Verschlechterung der 
Arbeitsbedingungen klagen. Ebenso kann ein 
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Feststellungsverfahren nach § 54 des Arbeits- und 
Sozialgerichtsgesetzes, BGBl. Kr. 104/1985, in der jeweils 
geltenden Fassung, innerhalb eines Monates ab Kenntnis der 
Änderungen der Arbeitsbedingungen eingeleitet werderl. Hat das 
Gericht eine wesentliche Verschlechterung der Arbeitsbedingungen 
festgestellt, kann der Dienstnehmer innerhalb einer von der 
Ausführungsgesetzgebung festgesetzten Frist ab Rechtskraft des 
Urteils das Dienstverhältnis nach Abs. 5 auflösen. 

Betriebsübergang und Kollektivvertragsangehörigkeit 

§ 39 b. (1) Nach Betriebsübergang hat der Erwerber die in 
einem Kollektivvertrag vereinbarten Arbeitsbedingungen bis zur 
Kündigung oder zum Ablauf des Kollektivvertrages oder bis zum 
Inkrafttreten oder bis zur Anwendung eines anderen 
Kollektivvertrages in dem gleichen Maße aufrechtzuerhalten, wie 
sie in dem Kollektivvertrag für den Veräußerer vorgesehen waren. 
Die Arbeitsbedingungen dürfen zum Nachteil des Dienstnehmers 
durch Einzeldienstvertrag innerhalb eines Jahres nach 
Betriebsübergang weder aufgehoben noch beschränkt werden. 

(2) Durch den Wechsel der Kollektivvertragsangehbrigkeit 
infolge des Betriebsüberganges darf das dem Dienstnehmer vor 
Betriebsübergang für die regelmäßige Arbeitsleistung in der 
Normalarbeitszeit gebührende kollektivvertragliche Entgelt nicht 
geschmälert werden. 

Haftung bei Betriebsübergang 

§ 39 c. (1) Sofern andere gesetzliche Regelungen oder 
Gläubigerschutzbestimmungen für den Dienstnehmer nicht 
günstigeres bestimmen, haften für Verpflichtungen aus einern 
Dienstverhältnis zum Veräußerer, die vor dem Zeitpunkt des 
übergangs begründet wurden, der Veräußerer und der Erwerber zur 
ungeteilten Hand, wobei hinsichtlich der Haftung des Erwerbers § 
1409 ABGB anzuwenden ist. 

(2) Für Abfertigungsansprüche, die nach dem Betriebsübergang 
entstehen, haftet der Veräußerer nur mit jenem Betrag, der dem 
fiktiven Abfertigungsanspruch im Zeitpunkt des 
Betriebsüberganges entspricht. 

(3) Bei Spaltungen im Sinne des Spaltungsgesetzes, Art. I des 
Gesellschaftsrechtsänderungsgesetzes 1993, BGBl. Nr. 458/1993, 
gilt als Veräußerer jene Gesellschaft, der die Verbindlichkeiten 
nach dem Spaltungsplan zuzuordnen sind." 

5. (Grundsatzbestimmung) § 44 Z 2 lautet: 
,,2. die Dienstgeber, auf die der Betrieb oder ein Teil des 

Betriebes der in Z 1 bezeichneten Dienstgeber übergeht." 
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6. (Grundsatzbestimmung) De~ § 54 werden folgende Abs. 4 bis 6 
angeftigt: 

,,(4) Die Geltung von Betriebsvereinbarungen bleibt fur 
Bet~iebsteile unberuhrt, die rechtlich verselbständigt werden. 

(5) Die Geltung von Betriebsvereinbarungen bleibt für 
Dienstnehmer von Betrieben oder Betriebsteilen unberührt, die 
mit einem anderen Betrieb oder Betriebsteil so 
zusammengeschlossen werden, daß ein neuer Betrieb im Sinne des § 
139 entsteht. 

(6) Die Geltung von Betriebsvereinbarungen bleibt fur 
Dienstnehmer von Betrieben oder Betriebsteilen, die von elnem 
anderen Betrieb aufgenommen werden, insoweit unberührt, als sie 
Angelegenheiten betreffen, die von den Betriebsvereinbarungen 
des aufnehmenden Betriebes nicht geregelt werden. 
Betriebsvereinbarungen im Sinne des § 202 Abs. 1 Z 18 können für 
die von einer solchen Maßnahme betroffenen Dienstnehmer vom 
Betriebsinhaber des aufzunehmenden Betriebes oder Betriebsteiles 
unter EinhaltuTlg einer einmonatigen Kündigungsfrist gekündigt 
werden.' , 

7. (Grundsatzbestimmung) Dem § 55 Abs. 3 wird folgender Satz 
angeftigt: 

"Eine solche Einzelvereinbarung kann zum Nachteil des 
Dienstnehmers im Falle der Kündigung einer Betriebsvereinbarung 
nach dem Ubergang, der rechtlichen VerselbständiguTlg, de~ 

Zusam~enschluß oder der Aufnahme eines Betriebes oder 
Betriebsteiles nicht vor Ablauf eines Jahres nach dem Ubergang, 
der Verselbständigung, dem Zusammenschluß oder der Aufnahme 
abgeschlossen werden." 

8. (Grundsatzbestimmung) § 154 Abs. 3 lautet: 
,,(3) Ist bei Beginn der Betriebsversammlung weniger als die 

Hälfte der stimmberechtigten Dienstnehmer anwesend, so ist eine 
halbe Stunde zuzuwarten; nach Ablauf dieser Zeit ist die 
Betriebsversammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden 
stimmberechtigten Dienstnehmer beschlußfähig. Diese Bestimmung 
gilt nicht in den Fällen der §§ 145 Abs. 5 und 147 Abs. 1 Z 3 
bis 5 und 8. Wurde eine Betriebsversammlung gemäß § 150 Abs. 2 Z 
2 von einer freiwilligen Berufsvereinigung oder gesetzlichen 
Interessenvertretung der Dienstnehmer einberufen, so kann die 
Wahl des Wahlvorstandes nur vorgenommen werden, wenn mindestens 
ein Drittel der stimmberechtigten Dienstnehmer anwesend ist." 
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9. (Grundsatzbestimmung) § 157 Abs. 1 lautet: 
,,(1) Wahlberechtigt sind alle Dienstnehmer ohne Unterschied 

der Staatsbürgerschaft, die am Tag der Betriebsversamrnlung zur 
Wahl des Wahl vorstandes das 18. Lebensjahr vollendet haben und 
an diesem Tag und am Tag der Wahl im Rahmen des Betriebes 
beschäftigt sind." 

10. (Grundsatzbestimmung) § 158 Abs. 1 lautet: 
,,(1) Wählbar sind alle Dienstnehmer, die 
1. a) österreichische Staatsbürger sind oder 

b) Angehörige von staaten sind, die Vertragsparteien des 
EWR-Abkommens sind, und 

2. am Tag des Ausschreibung der Wahl das 19. Lebensjahr 
vollendet haben und 

3. seit mindestens sechs Monaten im Rahmen des Betriebes oder 
des Unternehmens, dem der Betrieb angehört, beschäftigt 
sind und 

4. abgesehen vom Erfordernis der österreichischen 
Staatsbürgerschaft die Voraussetzungen für das Wahlrecht zu 
den österreichischen gesetzgebenden Körperschaften 
erfüllen.' , 

11. (Grundsatzbestimmung) § 167 b lautet samt überschrift: 

"Beibehaltung des Zuständigkeitsbereiches 

§ 167 b. (1) Werden Betriebsteile rechtlich verselbständigt, 
so bleibt der Betriebsrat für diese verselbständigten Teile bis 
zur Neu~ahl eines Betriebsrates in diesen Teilen, längstens aber 
bis zum Ablauf von vier Monaten nach der organisatorischen 
Verselbständigung zur Vertretung der Interessen der Dienstnehmer 
im Sinne des § 141 zuständig, sofern die Zuständigkeit nicht 
ohnehin wegen des Weiterbestehens einer organisatorischen 
Einheit (§ 139) im bisherigen Umfang fortdauert. Die 
vorübergehende Beibehaltung des Zuständigkeitsbereiches gilt 
nicht, wenn in einem verselbständigten Betriebsteil ein 
Betriebsrat nicht zu errichten ist. 

(2) Der Beginn der Frist für die vorübergehende Beibehaltung 
des Zuständigkeitsbereiches kann durch Betriebsvereinbarung 
festgelegt werden. Die Frist für die vorübergehende Beibehaltung 
des Zuständigkeitsbereiches kann über die Dauer von vier Monaten 
hinaus durch Betriebsvereinbarung bis zum Ablauf der 
Tätigkeitsdauer des Betriebsrates (S 166 Abs. 1) verlängert 
werden. ' 

(3) Führt die rechtliche Verselbständigung von Betriebsteilen 
zur dauernden Einstellung des Betriebes oder zum Ausscheiden von 
Betriebsratsmitgliedern aus dem Betrieb, so treten für die Dauer 
der vorübergehenden Beibehaltung des Zuständigkeitsbereiches 
abweichend von § 167 Z 1 die Beendigung der Tätigkeitsdauer des 
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Betriebsrates und ab~eichend von § 169 ALs. 1 Z 3 das Erlöschen 
der Mitgliedschaft zum Betriebsrat nicht ein." 

12. (Grundsatzbestimwung) Nach § 167 b wird folgender § 167 c 
eingefügt: 

"S 167 c. (1) Werden Betriebe oder Betriebsteile zu einem 
neuen Betrieb im Sinne des § 139 zusammengeschlossen, so bilden 
die Betriebsräte bis zur Neuwahl eines Betriebsrates, längstens 
aber bis zum Ablauf eines Jahres nach dem Zusammenschluß, ein 
Organ der Dienstnehmerschaft (einheitlicher Betriebsrat); §§ 170 
und 171 gelten sinngemäß. 

(2) § 167 b Abs. 2 erster Satz und Abs. 3 gelten sinngemäß." 

13. (Grundsatzbestimnung) § 178 Abs. 1 lautet: 
,,(1) Zur Deckung der Kosten der Geschäftsführung des 

Betriebsrates sowie zur Errichtung und Erhaltung von 
Wohlfahrtseinrichtungen und zur Durchführung von 
Wohlfahrtsmaßnahmen zugunsten der Dienstnehmerschaft und der 
ehemaligen Dienstnehmer des Betriebes kann von den Dienstnehmern 
eine Betriebsratsumlage eingehoben werden. Sie darf höchstens 
ein halbes Prozent des Bruttoarbeitsentgelts betragen." 

14. (Grundsatzbestimmung ) § 179 Abs. 8 lautet: 
,,(8) Ein nach Durchführung der Auflösung verbleibender 

Vermögensüberschuß ist von der zuständigen gesetzlichen 
Interessenvertretung der Dienstnehmer für WohJfahrtsmaßnahmen 
oder Wohlfahrtseinrichtungen der Dienstnehmer zu verwenden." 

15. (Grundsatzbestimmung) § 187 Abs. 6 lautet: 
,,(6) Die Bestimmungen über die Verlängerung der Partei- und 

Prozeßfähigkeit des Betriebsrates (§ 167 a) und über die 
Beibehaltung des Zuständigkeitsbereiches (§§ 167 bund c) sind 
sinngemäß anzuwenden." 

16. (Grundsatzbestimmung) § 190 Abs. 1 lautet: 
,,<I) Zur Deckung der Kosten der Geschäftsführung des 

Zentralbetriebsrates sowie zur Errichtung und Erhaltung von 
Wohlfahrtseinrichtungen zugunsten der Dienstnehmerschaft und der 
ehemaligen Dienstnehmer des Unternehmens kann eine 
Zentralbetriebsratsumlage eingehoben werden. Sie darf höchstens 
25 Prozent der Betriebsratsumlage betragen." 
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17. (Grundsatzbestimmungl Im § 202 Abs. 1 ~ird nach der Z 24 
anstelle des Punktes ein Strichpunkt gesetzt und folgende Z 25 
angefügt: 

,,25. Festlegung des Beginns und Verlängerung der Frist für 
die vorübergehende Beibehaltung des Zuständigkeitsbereiches (§ 
167 bl." 

18. (Grundsatzbestimmungl Im § 210 Abs. 3 wird die einleitende 
Wortfolge "Hat der Betriebsrat der beabsichtigten Kündigung 
innerhalb der im Abs. 1 genannten Frist nicht ausdrücklich 
zugestimmt, so kann diese bei Gericht angefochten werden, wenn" 
ersetzt durch die Wortfolge "Die Kündigung kann bei Gericht 
angefochten werden, wenn". 

19. (Grundsatzbestimmungl § 210 Abs. 3 Z 2 wird folgender Satz 
angefügt: 

"Umstände gemäß lit. a, die ihre Ursache in einem höheren 
Lebensalter eines Dienstnehmers haben, der im Betrieb oder 
Unternehmen, dem der Betrieb angehört, langjährig beschäftigt 
ist, dürfen zur Rechtfertigung der Kündigung des älteren 
Dienstnehmers nur dann herangezogen werden, wenn durch die 
Weiterbeschäftigung betriebliche Interessen erheblich nachteilig 
berührt werden." 

20. (Grundsatzbestimmungl § 210 Abs. 4 lautet: 
,,(41 Der Betriebsinhaber hat den Betriebsrat vom Ausspruch 

der Kündigung zu verständigen. Der Betriebsrat kann auf 
Verlangen des gekündigten Dienstnehmers binnen zwei Wochen nach 
Verständigung vom Ausspruch der Kündigung diese bei Gericht 
anfechten, wenn er der Kündigungsabsicht ausdrücklich 
widersprochen hat. Kommt der Betriebsrat dem Verlangen des 
Dienstnehmers nicht nach, so kann dieser innerhalb von zwei 
Wochen nach Ablauf der für den Betriebsrat geltenden Frist die 
Kündigung selbst bei Gericht anfechten. Hat der Betriebsrat 
innerhalb der Frist des Abs. 1 keine Stellungnahme abgegeben, so 
kann der Dienstnehmer innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der 
Kündigung diese bei Gericht selbst anfechten; in diesem Fall ist 
ein Vergleich sozialer Gesichtspunkte im Sinne des Abs. 3 nicht 
vorzunehmen. Hat der Betriebsrat der beabsichtigten Kündigung 
innerhalb der im Abs. 1 genannten Frist ausdrücklich 'zugestimmt, 
so kann der Dienstnehmer innerhalb von zwei Wochen nach Zugang 
der Kündigung diese bei Gericht anfechten, soweit Abs. 6 nicht 
anderes bestimmt." 
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21. (Grundsatzbestimmung) § 210 Abs. 6 lautet: 
,,(6) Hat der Betriebsrat der beabsichtigten ~Undigung 

innerhalb der im Abs. 1 genannten Frist ausdrUcklich zugestimmt, 
so kann die Kündigung gem~ß Abs. 3 Z 2 nicht angefochten 
werden. ' , 

22. (Grundsatzbestimmung) Der bisherige § 210 Abs. 6 erh~lt 
die Bezeichnung ,,( 7) , , . 

23. (Grundsatzbestimmung) § 211 Abs. 2 lautet: 
,,(2) Die Entlassung kann bei Gericht angefochten werden, wenn 

ein Anfechtungsgrund im Sinne des § 210 Abs. 3 vorliegt und der 
betreffende Dienstnehmer keinen Entlassungsgrund gesetzt hat. 
Die Entlassung kann nicht angefochten werden, wenn ein 
Anfechtungsgrund im Sinne des § 210 Abs. 3 Z 2 vorliegt und der 
Betriebsrat der Entlassung innerhalb der im Abs. 1 genannten 
Frist ausdrücklich zugestimmt hat. § 210 ALs. 4 bis 7 ist 
sinngem~ß anzuwenden." 

24. (Grundsatzbestimmung) § 213 Abs. 1 letzter Satz lautet: 
"Der Betriebsinhaber hat den Betriebsrat von der 

schriftlichen Anzeige gemäß § 45 a Arbeitsmarktförderungsgesetz, 
BGBl. Nr. 31/1969, in der jeweils geltenden Fassung, an das 
zuständige Arbeitsamt unverzüglich in Kenntnis zu setzen." 

25. (Grundsatzbestimmung) Im § 213 wird nach Abs. 1 folgender 
Abs. 1 a eingefügt: 

,,(1 a) Die Informations- und Beratungspflicht des 
Betriebsinhabers gem~ß Abs. 1 gilt insbesondere auch für die 
F~lle des Uberganges, der rechtlichen Verselbst~ndigung, des 
Zusammenschlusses oder der Aufnahme von Betrieben oder 
Betriebsteilen. Die Information hat rechtzeitig und im vorhinein 
zu erfolgen und insbesondere zu umfassen: 

1. den Grund für diese Maßnahme; 
2. die sich daraus ergebenden rechtlichen, wirtschaftlichen 

und sozialen Folgen für die Dienstnehmer; 
3. die hinsichtlich der Dienstnehmer in Aussicht genommenen 

Maßnahmen. ' , 

26. (Grundsa"tzbestimmung) Im § 214 Abs. 1 wird nach Z 1 
folgende Z 1 a eingefügt: 

,,1 a. die Auflösung von Dienstverhältnissen, die eine 
Meldepflicht nach § 45 a Abs. 1 Z 1 bis 3 
Arbeitsmarktförderungsgesetz auslöst;" 
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27. (Grundsatzbestimmung) Kach § 214 ALs. 1 ~ird folgender 
Abs. 1 a eingefügt: 

,,(1 a) Im Falle einer geplanten Betriebsänderung nach ALs. 1 
Z 1 a hat die Information nach Abs. 1 erster Satz jedenfalls zu 
umfassen 

1. die Gründe für die Maßnahme, 
2. die Zahl und die Verwendung der voraussichtlich betroffenen 

Dienstnehmer, deren Qualifikation und Beschäftigungsdauer 
sowie die Kriterien für die Auswahl dieser Dienstnehmer, 

3. die Zahl und die Verwendung der regelmäßig beschäftigten 
Dienstnehmer, 

4. den Zeitraum, in dem die geplante Maßnahme ver~irklicht 
werden soll, 

5. allfällige zur Vermeidung nachteiliger Folgen für die 
betroffenen Dienstnehmer geplante Begleitmaßnahmen. 

Unbeschadet des § 197 Abs. 2 kann der Betriebsrat der Beratung 
Sachverständige beiziehen." 

28. (Grundsatzbestimmung) § 214 Abs. 3 lautet: 
,,(3) Bringt eine Betriebsänderung im Sinne des Abs. 1 Z 1 bis 

6 wesentliche Nachteile für alle oder erhebliche Teile der 
Dienstnehmerschaft mit sich, so können in Betrieben, in denen 
dauernd mindestens 20 Dienstnehmer beschäftigt sind, Maßnahmen 
zur Verhinderung, Beseitigung oder Milderung dieser Folgen durch 
Betriebsvereinbarung geregelt werden. Sind mit einer solchen 
Betriebsänderung Kündigungen von Dienstnehmern verbunden, so 
soll die Betriebsvereinbarung auf die Interessen von älteren 
Dienstnehmern besonders Bedacht nehmen. Kommt zwischen 
Betriebsinhaber und Betriebsrat über den Abschluß, die 
Abänderung oder Aufhebung einer solchen Betriebsvereinbarung 
eine Einigung nicht zustande, so entscheidet - insoweit eine 
Regelung durch Kollektivvertrag oder Satzung nicht vorliegt -
auf Antrag eines der Streitteile die land- und 
forstwirtschaftliche Schlichtungsstelle. Bei der Entscheidung 
der Schlichtungsstelle ist eine allfällige verspätete oder 
mangelhafte Information des Betriebsrates (Abs. 1) bei der 
Festsetzung der Maßnahmen zugunsten der Dienstnehmer in der 
Weise zu berücksichtigen, daß Nachteile, die die Dienstnehmer 
durch die verspätete oder mangelhafte Information erleiden, 
zusätzlich abzugelten sind." 

29. (Grundsatzbestimmung) Dem § 220 wird folgender Abs. 4 
angefügt: 

,,(4) Sinkt im Zuge einer rechtlichen Verselbständigung (§ 167 
b) die Anzahl der Dienstnehmer unter die für den 
Freistellungsanspruch gemäß Abs. 1 bis 3 erforderliche Anzahl, 
so bleibt die Freistellung bis zum Ablauf der Tätigkeitsdauer 
des Betriebsrates, dem der Freigestellte angehört, aufrecht." 

Dok.Name: Entw.LAG/EG3/7.10.93 

425/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 11 von 45

www.parlament.gv.at



- 11 -

30. (Grundsatzbestimmung) Dem § 221 Abs. 6 \·;ird folgender Satz 
angefügt: 

"Im Falle des Ausscheidens eines BetriebsratsPlitgliedes im 
Zuge einer Betriebsänderung hat das nachrückende Ersatzmitglied 
einen Anspruch jedenfalls in dem Ausmaß, als es dem Verhältnis 
der noch offenen zur gesamten Tätigkeitsdauer des Betriebsrates 
entspricht, sofern sich nicht nach dem ersten Satz ein größerer 
Anspruch ergibt." 

31. (Grundsatzbestimmung) § 237 Abs. 1 lautet: 
,,(1) Die Ausführungsgesetzgebung hat zu bestimmen, daß 

Verwaltungsübertretungen der in Ausführung der §§ 46, 56 bis 64, 
73, 77 bis 110, 112 bis 115, 130 Abs. 2, 160 Abs. 3, 194 Z 3, 
204 Abs. 3 und 4, 208, 209 Abs. 1, 213 Abs. 2, 214 Abs. 1 Z 1 a 
und Abs. 1 a, 218 Abs. 4, 220, 235 und 236 a ergangenen 
landesgesetzlichen Bestimmungen von der 
Bezirksver~altungsbehörde zu bestrafen sind." 

32. (Grundsatzbestimmung) § 237 Abs. 5 Z 3 lautet: 
,,3. des § 213 Abs. 2 oder des § 214 Abs. 1 Z 1 a und Abs. 1 a 

das gemäß § 216 zuständige Organ der Dienstnehmerschaft und' , 

33. (Grundsatzbestimmung) Im § 237 Abs. 5 letzter Satz lautet 
das Zitat ,,56 Abs. 2 bis 4 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991, 
BGBl. Nr. 52/1991" 

34. (Unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Dem § 239 werden 
folgende Abs. 5 und 6 angefügt: 

,,(5) Die Ausführungsgesetze der Länder zu den §§ 4 Abs. 1, 14 
a, 39 abis c, 44 Z 2, 54 Abs. 4 bis 6, 55 Abs. 3 letzter Satz, 
154 Abs. 3, 157 Abs. 1, 160 Abs. 4, 161 Abs. 2 zweiter Satz, 161 
Abs. 4, 164 Abs. 1 letzte zwei Sätze, 167 bund c, 178 Abs. 1, 
179 Abs. 8, 187 Abs. 6, 190 Abs. 1, 202 Abs. 1 Z 25, 210 Abs. 3 
einleitende Wortfolge, Z 2 letzter Satz, Abs. 4, 6 und 7, 211 
Abs. 2, 213 Abs. 1 a, 214 Abs. 3, 220 Abs. 4, 221 Abs. 6 letzter 
Satz und 237 Abs. 5 letzter Satz, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/XXX, sind binnen sechs Monaten nach 
dem der Kundmachung folgenden Tag zu erlassen. 
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(6) Die §§ 7, 158 Abs. 1, 213 Abs. 1 letzter Satz, 214 Abs. 1 
Z 1 a und Abs. 1 a und 237 Abs. 1 und Abs. 5 Z 3, in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/XXX, treten flir die 
Ausflihrungsgesetzgebung der Länder gleichzeitig mit dem Abkommen 
liber den Europäischen Wirtschaftsraum in Kraft. Die 
Ausflihrungsgesetze der Länder sind binnen sechs Monaten nach 
diesem Zeitpunkt zu erlassen." 
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Vorblatt 

Problem: 
Zahlreiche Rechtsvorschriften der Europ~ischen Gemeinschaften, 

die Inhalt des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) sind, enthalten arbeitsrechtliche Bestimmungen, die für 
die Land- und Forstarbeiter derzeit noch nicht erfüllt werden. 

Darüber hinaus wurden im Landarbeitsgesetz 1984 (LAG) noch 
nicht alle Novellen zum Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) 
nachvollzogen, die in den letzten drei Jahren erfolgten und 
teilweise ebenfalls eine Anpassung an das EWR-Recht enthalten. 

Ziel: 
Anpassung des Landarbeitsgesetzes 1984 an das Recht der 

Europäischen Gemeinschaften, soweit dieses in das EWR-Abkommen 
aufgenommen wurde, und an die seit 1990 erfolgten, noch nicht 
nachvollzogenen Novellen zum Arbeitsverfassungsgesetz. 

Inhalt: 
Das Landarheitsgesetz soll an das Arbeitsvertragsrechts

Anpassungsgesetz (AVRAG), BGBI. Nr. 459/1993 sowie die Novellen 
zum Arbeitsverfassungsgesetz BGBI. Nr. 411/1990, 460/1993 uTld 
502/1993 angepaßt werden. 

Alternative: 
Aufrechterhaltung der bestehenden ungünstigeren Rechtslage für 

die Dienstnehmer in der Land- und Forstwirtschaft. Dadurch würde 
auch das EWR-Abkommen nicht erfüllt. 

Kosten: 
Dem Bund werden durch diese Novelle keine Kosten entstehen. 

Konformität mit EG-Recht: 
Siehe dazu die Ausführungen im Allgemeinen Teil der 

Erläuterungen. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Tei I 

Das EWR-Abkommen enthält zahlreiche arbeitsrechtliche 
Vorschriften, die großteils im Anhang XVIII aufgelistet sind. 

Durch das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (AVRAG), 
BGBI. Nr. 459/1993 sowie die Novelle zum 
Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG), BGBI. Nr. 460/1993, wurde eln 
Teil dieser Vorschriften im österreichiscben Arbeitsrecht 
umgesetzt. Diese im folgenden angeführten Vorschriften sollen 
nun für die Land- und Forstarbeiter umgesetzt werden: 

Richtlinie des Rates vom 14. Oktober 1991 über die pflicht des 
Arbeitgebers zur Unterrichtung des Arbeitnehmers über die für 
seinen Arbeitsvertrag oder sein Arbeitsverhältnis geltenden 
Bedingungen (91/533/EWG; ABI. Nr. L 288 vom 18. Oktober 1991, S. 
32). Diese Richtlinie ist im EWR-Abkommen nocb nicht enthalten, 
da sie nacb dem Stichtag (31.7.1991) in Kraft getreten ist. 

EWR-Anh XVIII: 375 L 0129: Richtlinie 75/129!EWG des Rates vom 
17. Februar 1975 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über Massenentlassungerl (ABI. Nr. L 48 vom 
22.2.1975, S. 29) in der Fassung der Richtlinie 92/56/EWG vom 
24. Juni 1992 (ABI. Nr. L 245 vom 26.8.1992, S. 3). 

EWR-Anb XVIII: 377 L 0187: Richtlinie 77/187/EWG des Rates vom 
14. Februar 1977 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer 
beim übergang von Unternehmen, Betrieben oder Betriebsteilen 
(ABI. Nr. L 61 vom 5. März 1977, S. 26). 

Ziel der Richtlinie 91/533/EWG ist die Verpflichtung des 
Dienstgebers, den Dienstnehmer über die wesentlichen Rechte und 
Pflichten aus dem Dienstverhältnis schriftlich zu informieren. 

Die Umsetzung der Richtlinie ist für die Land- und 
Forstarbeiter im § 7 vorgesehen. 

Die Betriebsübergangs-Richtlinie ordnet einen ex-lege-übergang 
bestehender Dienstverhältnisse auf den Erwerber eines Betriebes 
aufgrund des überganges an. Damit werden die Ansprüche der 
Dienstnehmer auch beim Inhaberwechsel gewährleistet. 

Der Entwurf enthält in den 55 39 abis c Regelungen über den 
übergang von Unternehmen, Betrieben oder Betriebsteilen auf 
einen anderen Inhaber. Weiters enthält der Entwurf die 
Determinierung und Präzisierung der Informationspflichten des 
Betriebsinhabers über geplante Umstrukturierungen zur Umsetzung 
des Artikels 6 der Richtlinie. 

Die Massenentlassungs-Richtlinie verpflichtet den Dienstgeber, 
bei Kündigungen ab einer bestimmten Anzahl von Dienstnehmern 
innerhalb eines bestimmten Zeitraumes die zuständige Behörde zu 
verständigen und mit den Dienstnehmervertretern Beratungen über 
die Vermeidung oder Verminderung der Folgen der Kündigungen 
abzuhalten. 
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Die EWR-konforme Gestaltung des betriebsverfassungsrechtlichen 
Informations- und Konsultationsverfahren erfolgt in § 214 Abs. 1 
Z 1 a und Abs. 1 a. Die Umsetzung der Anzeigepflicht an die 
zuständige Behörde erfolgte durctl eine Novellierung des § 45 a 
des Arbeitsmarktfbrderungsgesetzes 1969 (BGBl. Nr. 18'1993'. 

Die im Anhang V des EWR-Abkommens unter 368 R 1612 enthaltene 
Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 des Rates vom 15. Oktober 1968 über 
die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft 
(ABI. Nr. L 257 vom 19. Oktober 1968, S. 2) ist als solche nicht 
umzusetzen, da sie entgegenstehenden innerstaatlichen 
Vorschriften derogiert. Zur Klarsteilung werden die das passive 
Wahlrecht zum Betriebsrat betreffenden Regelungen geändert, 
wobei eine öffnung des passiven Wahlrechts für EWR-Bürger 
erfolgt. 

Die zahlreichen im Bereich der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz ergangenen Richtlinien 
enthalten auch arbeitsvertragsrechtliche Bestimmungen und 
Mitwirkungsbefugnisse für Arbeitnehmervertreter. Zu nennen sind 
inbesonder~ die 

Rahmenrichtlinie (EWR-Anh XVIII): 389 L 0391: Richtlinie 
89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über die Durchführung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit (ABI. Nr. L 
183 vom 29.6.1989, S. 1) sowie die aufgrund dieser Richtlinie 
ergangenen Einzelrichtlinien. 

Im AVRAG und der ArbVG-Novelle BGBI.Nr. 460/1993 wurde noch 
keine diesbezügliche Umsetzung vorgenommen, da wegen des engen 
inhaltlichen Zusammenhanges mit der entsprechenden Anpassung des 
Arbeitnehmerschutzrechtes das neu zu schaffende 
Arbeitsschutzgesetz abgewartet werden soll. Auch für den Bereich 
der Land- und Forstwirtschaft wird daher der Abschluß dieses 
Gesetzes abgewartet, um einheitliche Vorschriften für die Land
und Forstarbeiter sowie die Arbeitnehmer im gewerblich
industriellen Bereich sicherzustellen. 

Abgesehen von der Umsetzung von EWR-Recht enthält der Entwurf 
die Anpassung an folgende Novellen zum Arbeitsverfassungsgesetz: 

ArbVG-Novelle BGBl. Nr. 411/1990: 

Mit dieser Novelle wurden die Regelungen über die betriebliche 
Mitbestimmung bei Umstrukturierungsmaßnahmen angepaßt bzw. 
ergänzt. 

Außerdem wurde die Beseitigung des sogenannten "Sperrechtes" 
des Betriebsrates gegen die Anfechtung einer Kündigung aus 
verpönten Motiven verwirklicht. Die Senkung der Zahl der 
Unterstützungsunterschriften für Wahlkandidaturen und die 
Einführung eines einheitlichen Stimmzettels bei 
Betriebsratswahlen, die diese ArbVG-Novelle enthält, wurden 
wegen der im Bereich der Land- und Forstwirtschaft geringeren 
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Anzahl von Arbeitnehmern in den einzelnen Betrieben nicht 
übernommen. 

ArbVG-Novelle BGBl. Nr. 460/1993 (siehe auch Umsetzung des 
E~R-Rechts): 

Die Novelle beschäftigt sich vor allem mit der Phase der 
Umstrukturierung selbst und enthält dazu Regelungen über die 
Weitergeltung von Betriebsvereinbarungen bzw. Kollektivverträgen 
sowie die Beibehaltung des Zuständigkeitsbereichs des 
Betriebsrates bei Ausgliederungen und bei Zusammenschlüssen von 
Betrieben zu einem neuen Betrieb. Den betroffenen Belegschaften 
soll die Artikulation ihrer Interessen im Wege des Betriebsrates 
gerade während der Umstrukturierung ermöglicht werden, auch wenn 
ein eigener Betriebsrat erst später gewählt wird. 

Die Bestimmungen betreffend Konzerne werden nicht übernommen, 
da diese in der Land- und Forstwirtschaft praktisch keine 
Bedeutung haben. 

ArbVG-Novelle BGBl.Nr. 502/1993 (im Zusammenhang mit der 
Beschäftigungssicherungsnovelle 1993): 

Die Beschäftigungssicherungsnovelle 1993, die am 1. August 
1993 in Kraft getreten ist, wurde als ein umfassendes 
Maßnahmenpaket zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit älterer 
Dienstnehmer geschaffen. Sie sieht im Bereich des 
Arbeitsverfassungsgesetzes eine Verstärkung des 
Kündigungsschutzes für ältere langjährig betriebsangehörige 
Dienstnehmer sowie eine besondere Berücksichtigung der 
Interessen älterer Dienstnehmer in Sozialplänen vor. 

Folgende Novellen zu arbeitsrechtlichen Gesetzen werden nicht 
nachvollzogen: 

Novelle zum Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) BGBI. Nr. 
400/1990: 

Die Anrechnung von Dienstzeiten aus einem vorangegangenen 
Dienstverhältnis bei Dienstgeberwechsel ist aufgrund der 
Betriebsübergangsregelungen - siehe §§ 39 abis c - großteils 
bedeutungslos. 

ArbVG-Novelle BGBl. Nr. 408/1990 (Art. X des 
Karenzurlaubserweiterungsgesetzes): 

Die auf Grund einer Novelle zum § 61 Abs. 1 ASGG vorgesehene 
Änderung des Arbeitsverfassungsgesetzes betreffend die 
vorzeitige Beendigung der Tätigkeitsdauer des Betriebsrates 
sowie seine Partei- und Prozeßfähigkeit im Zusammenhang mit dem 
Anfechtungsverfahren über die Betriebsratswahl erfordert keine 
Übernahme in das LAG. Im Bereich der Land- und Forstwirtschaft 
entscheiden die Einigungskommissionen und nicht die Gerichte 
über Wahlanfechtungsverfahren. 
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ArbVG-Novelle BGB1. Nr. 475/1990 (l~ Zusdnnenhang mit den, 
Rechnungslegungsgesetzl: 

Das fUr den Bereich der Land- und ForBt~irtBchaft bedeutsame 
Genossenschaftsgesetz ~urde durch das Rechnungslegungsgesetz 
nicht geändert. Eine terminologische Anpassung des LAG erscheint 
daher nicht notwendig. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Regelung der Grundsätze 
ergibt sich aus Art. 12 Abs. 1 Z 6 B-VG. 
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Besonderer Teil 

Zu Z 1 (§ 4 Abs. 1): 
Auf Grund der Aufhebung des § 76 1m Zusammenhang mit der 

Exekutionsordnungs-Novelle, BGBI. Nr. 628'1991, ~ird eine 
Zitatanpassung vorgenommen. 

Zu Z 2 (§ 7 - Dienstschein; schriftliche Aufzeichnung des 
Inhalts des Dienstvertrages): 

Durch § 7 des Entwurfes wird die Richtlinie des Rates über die 
Pflicht des Arbeitgebers zur Unterrichtung des Arbeitnehmers 
über die für seinen Arbeitsvertrag oder sein Arbeitsverhältnis 
geltenden Bedingungen (91/533/EWG) im Landarbeitsgesetz 
umgesetzt. Danach haben alle Dienstnehmer Anspruch auf 
Aushändigung einer schriftlichen Aufzeichnung über die 
wesentlichen Rechte uTld Pflichten aus dem Dienstvertrag. Dies 
bedeutet eine Verbesserung, da eine Pflicht des Dienstgebers zur 
überreichung eines Dienstscheines bei Beginn des 
Dienstverhältnisses bisher nur auf Verlangen vorgesehen ist. Im 
LAG wird anstelle des im AVRAG verwendeten Begriffes 
"Dienstzettel" der im Landarbeitsrecht gebräuchliche Begriff 
"Dienstschein' , verwendet. 

Die im Artikel 3 der Richtlinie vorgesehene Möglichkeit, den 
Dienstschein spätestens zwei Monate nach Aufnahme der Arbeit 
auszuhändigen, wurde nicht verwirklicht, da dies eine 
Verschlechterung bedeuten würde. Nach der derzeit geltenden 
Rechtslage haben die Land- und Forstarbeiter bereits bei Beginn 
des Dienstverhältnisses Anspruch auf Aushändigung eines 
Dienstscheines. Nach dem Entwurf ist der Dienstschein daher 
weiterhin unverzüglich nach Beginn des Dienstverhältnisses 
auszuhändigen. 

Im Abs. 2 ist der Mindestinhalt des Dienstscheines angeführt, 
er entspricht Artikel 2 Abs. 1 und Abs. 2 der Richtlinie. 

Gemäß Z 4 ist bei befristeten Dienstverhältnisses das Ende des 
Dienstverhältnisses anzugeben, wobei dieses jedoch nicht 
kalendermäßig bestimmt sein muß. Auch Angaben wie z.B.: "für 
die Daue~ der Erkrankung" entsprechen diesen Vorschriften. 

Unter "gewöhnlicher ArbeitsCeinsatz)ort" ist jener Ort zu 
verstehen, an dem der Dienstnehmer üblicherweise seine 
Arbeitsleistung zu erbringen hat (Z 6). 

Z 7 bezieht sich auf Einstufungen in Kollektivverträgen oder 
Vertragsschablonen sowie auf die Verpflichtung zur Bekanntgabe 
anrechenbarer Vordienstzeiten. 

Neben der Bezeichnung der Normen der kollektiven 
Rechtsgestaltung ist auch ein Hinweis zu geben, wo diese Normen 
zur Einsicht im Betrieb aufliegen. Da § 46 von "Raum" spricht, 
wird dieser Ausdruck im Gesetzestext verwendet (Z 12). 
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Im Abs. 3 sind jene Angaben angeführt, die bei einer 
Entsendung ins Ausland im Dienstschein zu ergänzen sind (Artikel 
4 der Richtlinie). Nach Artikel 4 Abs. 3 der Richtlinie sind 
diese Ergänzungen nur dann vorzunehmen, wenn der 
Auslandsaufenthalt länger als einen Monat dauert. 

Abs. 4: 
Die Ausnahme von Dienstverhältnissen in der Dauer von maximal 

einem Monat entspricht Artikel lAbs. 2 lit. a erster 
Gedankenstrich der Richtlinie. 

Die Ausnahme für Dienstverhältnisse von Gelegenheitsarbeitern 
(§ 7 Abs. 4 Z 3 des Entwurfs) entspricht Artikel lAbs. 2 lit. b 
der Richtlinie. Für Gelegenheitsarbeiter, die etwa bei der Ernte 
von Erdbeeren, Spargel oder Gurkerln oder bei der Weinlese 
eingesetzt werden, besteht daher keine Verpflichtung des 
Dienstgebers, einen Dienstschein auszustellen. 

Von der weiteren in der Richtlinie vorgesehenen Möglichkeit, 
jene Dienstverhältnisse, deren Wochenarbeitszeit höchstens acht 
Stunden beträgt, auszunehmen, wurde nicht Gebrauch gemacht, da 
das Landarbeitsgesetz keine Mindestgrenzen kennt und die 
Mindestgrenzen in den übrigen arbeitsvertragsrechtlichen 
Gesetzen im Rahmen des Arbeitsrechtlichen Begleitgesetzes zur 
Pensionsreform - ArbBG, BGBI.Nr. 833/1992 - durchwegs beseitigt 
\\'urden. 

Bei Auslandstätigkeit entfällt die Verpflichtung zur Ergänzung 
des Dienstscheines auch dann, wenn die Information durch eine 
andere schriftliche Unterlage, z.B. durch einen schriftlichen 
Reiseauftrag, erfolgt, die die Angaben des Abs. 3 beinhaltet. 

Abs. 5 entspricht Artikel 2 Abs. 3 der Richtlinie, der es 
ermöglicht, Angaben betreffend Kündigungsfristen und -termine, 
Entgelt, Urlaub und Arbeitszeit sowie die Bedingungen der 
Auslandstätigkeit durch Verweis auf die entsprechenden 
gesetzlichen Bestimmungen bzw. Normen der kollektiven 
Rechtsgestaltung vorzunehmen. 

Artikel 5 der Richtlinie verlangt, daß jede Änderung der im 
Dienstschein enthaltenen Angaben umgehend, spätestens jedoch 
einen Monat nach ihrem Wirksamwerden dem Dienstnehmer 
schriftlich bekanntzugeben ist. Diese schriftliche Information 
kann nur dann unterbleiben, wenn die Änderung auf einer Änderung 
von gesetzlichen Bestimmungen oder kollektivvertragsrechtlichen 
Normen beruht, auf die im Dienstschein verwiesen wurde. Diese 
Regelungen wurden im Abs. 6 verwirklicht. Die Verpflichtung zur 
Bekanntgabe von Änderungen ist insbesondere beim 
Betriebsübergang (§§ 39 abis c) von Bedeutung. 

Die Ubergangsvorschriften des Abs. 7 hinsichtlich bereits 
bestehender Dienstverträge entsprechen Artikel 9 Abs. 2 der 
Richtlinie. 

Regelungen über die Befreiung dieser Aufzeichnungen von 
Stempel- und unmittelbaren Gebühren, wie sie § 2 Abs. 1 letzter 
Satz des AVRAG enthält, sind nicht erforderlich, da Art. 11 Abs. 
2 LAG bereits eine solche Bestimmung beinhaltet. 
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Zu Z 3 (§ 14 a - Ansprtiche gegen ausländische Dienstgeber ohne 
Sitz in österreich): 

Ziel der Regelung ist, zu verhindern, daß im Zusammenhang mit 
der Dienstleistungsfreiheit 6sterreichische Arbeilsbedingungen 
unterlaufen werden. 

Nach dem geltenden IPR-Gesetz ist das Recht jenes Staates 
anzuwenden, in dem der Dienstnehmer seine Arbeit gewöhnlich 
verrichtet. 

Bei einer ständigen Beschäftigung in österreich wäre damit 
zwar die Anwendung 6sterreichischer Arbeitsbedingungen, die auf 
Gesetz beruhen, gesichert, nicht jedoch kollektivvertragliche 
Regelungen, denen der Dienstgeber mangels 
Kollektivvertragsangehörigkeit nicht unterliegt. Bei einer 
kurzfristigen Entsendung nach österreich wäre jedenfalls 
ausländisches Arbeitsvertragsrecht anzuwenden. 

Um die Gefahr eines Sozialdumpings hintanzuhalten, wird eln 
zwingender Anspruch des Dienstnehmers eines ausländischen 
Dienstgebers auf jenes gesetzliche oder kollektivvertragliche 
Entgelt normiert, das am Arbeitsort vergleichbaren Dienstnehmern 
von vergleichbaren Dienstgebern gebührt. Vom Entgeltbegriff sind 
jedenfalls auch gesetzliche und kollektivvertragliche 
überstundenvergtitungen erfaßt. Ein zwingender Anspruch auf das 
nach 6sterreichischern Recht zustehende Entgelt besteht nur dann, 
wenn diese Entgeltregelung gtinstiger ist als das nach 
ausländischem Recht gebührende Entgelt. 

Nach Abs. 2 ist die zwingende Anwendung 6sterreichischer 
Entgeltbestimmungen dann vorgesehen, wenn ausländiscte 
Dienstgeber Arbeiten in österreich über einen länger als 
einmonatigen Zeitraum durchführen lassen. Dabei kommt es nicht 
darauf an, ob ein und derselbe Dienstnehmer über einen Monat 
beschäftigt ist, oder der Dienstgeber die Arbeiten durch 
wechselnde Dienstnehmer durchführen läßt. 

Zu Z 4 (§ 39 abis c - übergang von Unternehmen, Betrieben 
oder Betriebsteilen): 

Zu § 39 a Abs. 1: 
Die Formulierung des Abs. 1 entspricht Art. 1 und Art. 3 Abs. 

1 der Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer 
bei übergang von Unternehmen, Betrieben oder Betriebsteilen 
(77/187/EWG) und ist § 613 a Abs. 1 Satz 1 BGB nachgebildet. 

Zu den Begriffsbestimmungen: 
Nach § 139 LAG wird Betrieb als organisatorische Einheit 

definiert, innerhalb der eine physische oder juristi~che Person 
oder eine Personengemeinschaft mit technischen oder 
immateriellen Mitteln die Erzielung bestimmter Arbeitsergebnisse 
fortgesetzt verfolgt, ohne Rücksicht darauf, ob Erwerbsabsicht 
besteht oder nicht. 

Merkmale des Betriebes sind Dauerhaftigkeit, Selbständigkeit 
und Einheitlichkeit. Ein wesentliches Kriterium ist die 
"Beschäftigung von Dienstnehmern". 
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Nach der Lehre ist Unternehmen als Institution der 
Wirtschaftsverfassung und des Unternehmensrechtes die 
Organisation jenes sozialen Verbandes, der wirtschaftlich 
werthafte Leistungen anbietet oder erbringt. Die, ,Beschäftigung 
von Dienstnehmern" ist nicht notwendiges Bestimmungsmerkmal des 
Unternehmensbegriffes. Einem Unternehmen, das keine Dienstnehmer 
beschäftigt, fehlt allerdings der arbeitsrechtlich relevante 
Bezug. Unternehmensübergänge, die nicht gleichzeitig auch 
Betriebsübergänge sind, können daher im Zusammenhang mit 
arbeitsrechtlichen Regelungen außer acht gelassen werden. 

In Anlehnung an das AVRAG wird der übergang von 
"Unternehmen" ebenfalls ins LAG aufgenommen. 

Von der Regelung sind sowohl Kauf, Verpachtung als auch die ~m 
Umgründungssteuerrecht angeführten Tatbestände Verschmelzung, 
Umwandlung, Einbringung, Zusammenschluß, Realteilung und 
Spaltung erfaßt. 

Zum Begriff "Inhaber" ist auf die Begriffsbestimmungen des 
Artikel 2 lit. a und b der Richtlinie hinzuweisen. Danach ist 
Veräußerer jede natürliche oder juristische Person, die als 
Inhaber ausscheidet und Erwerber jede natürliche oder 
juristische Person, die als Inhaber in den Betrieb eintritt. 

Der Erwerber tritt grundsätzlich - aufgrund des überganges -
in alle Rechte und Pflichten aus dem Dienstverhältnis als neuer 
Dienstgeber ein. Unter Rechten und Pflichten sind alle Ansprüche 
und Verpflichtungen aufgrund eines Einzelarbeitsvertrages 
einschließlich des Entgelts - zu verstehen. Auch wenn der Lohn 
durch Kollektivvertrag geregelt ist, ergibt sich das dem 
Dienstnehmer gebührende Entgelt aus der im Einzelarbeitsvertrag 
individuell vereinbarten Einstufung in der Lohntabelle. Jeder 
konkrete Entgeltanspruch beruht auf einzelvertraglicher 
Vereinbarung und ist daher bei Betriebsübergang unverändert zu 
übernehmen. Um jeden Zweifel auszuschließen, ist im S 39 b Abs. 
2 festgeschrieben, daß das bisherige kollektivvertragliche 
Entgelt nicht geschmälert werden darf. 

"Eintritt als Dienstgeber mit allen Rechten und Pflichten in 
das bestehende Dienstverhältnis" bedeutet auch, daß dem 
Erwerber alle jene Möglichkeiten offenstehen, die der Veräußerer 
als Dienstgeber hatte. Er kann daher auch nach erfolgtem 
Betriebsübergang z.B. das Dienstverhältnis einvernehmlich 
auflösen, wenn dies der Veräußerer vor Betriebsübergang 
rechtmäßig hätte tun können. Mit Ausnahme der in den §§ 39 a 
bis c getroffenen Sonderregelungen bleibt das 
(Arbeits)Vertragsrecht auch im Zusammenhang mit einem 
Betriebsübergang unberührt. 

Zu Abs. 2: 
Ein übergang im Zusammenhang mit einem Konkurs ist nach der 

Judikatur des EuGH (Rechtssache 135/83) von der Richtlinie nicht 
erfaßt. Der Erwerb aus einer Konkursmasse ist ausgenommen, weil 
es im Konkurs in der Regel zur Zerschlagung des Unternehmens, 
der (Betriebs)Einheit bzw. zur Auflösung des überschuldeten 
Unternehmens oder Betriebes kommt. 
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Anders im Ausgleichsverfahren: hier wird die Fortführung eines 
Unternehmens oder Betriebes und damit die Aufrechterhaltung der 
Substanz angestrebt. In diesem Sinne argumentierte auch der EuGH 
in der zitierten Entscheidung, wonach die Richtlinie auf den 
übergang im Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren dann 
anwendbar ist, wenn das Ziel eines solchen Verfahrens in erster 
Linie die Sicherung der Vermögensmasse und die Weiterführung des 
Unternehmens ist. 

Zu Abs. 3: 
Ein Wechsel der Kollektivvertragsangehörigkeit wäre z.B. bei 

übernahme eines bäuerlichen Betriebes durch einen Gutsbetrieb 
gegeben. 

Zu Abs. 4: 
Der Dienstnehmer kann innerhalb einer von der 

Ausführungsgesetzgebung festgesetzten Frist nach dem 
Betriebsübergang der übernahme seines Dienstvertlältnisses 
widersprechen. 

Das Recht des Dienstnehmers, den übergang seines 
Dienstverhältnisses auf den Erwerber durch Widerspruch zu 
verhindern, ist richtlinienkonform, da diese im Artikel 7 
ausdrücklich für den Dienstnehmer günstigere Vorschriften 
zuläßt. 

Das Prinzip der Widerspruchsregelung stellt sich 
folgendermaßen dar: 

Das Dienstverhältnis bleibt vorerst "schwebend" unverändert 
zum Veräußerer aufrecht, obwohl der Dienstnehmer seine 
Arbeitsleistung dem Erwerber erbringt. Wenn der Dienstnehmer dem 
übergang seines Dienstverhältnisses widerspricht, ist das 
Dienstverhältnis als ununterbrochenes, einheitliches 
Dienstverhältnis zum Veräußerer anzusehen. Auch jene Zeiten, 
während dereI" der Dienstnehmer seine Arbeitsleistung dem 
Erwerber erbrachte, gelten als Dienstzeiten beim Veräußerer. Der 
Dienstnehmer muß sich jedoch gemäß S 1155 ABGB anrechnpn lassen, 
was er beim Erwerber verdiente. Macht der Dienstnehmer von 
seinem Widerspruchsrecht nicht Gebrauch, gilt das 
Dienstverhältnis als bei Betriebsübergang zum Erwerber 
übergegangen. 

Zu Abs. 5: 
Nach Artikel 4 Abs. 2 der Richtlinie ist davon auszugehen, daß 

bei einer Beendigung des Dienstverhältnisses wegen einer 
wesentlichen Änderung der Arbeitsbedingungen zum Nachteil des 
Dienstnehmers diese Beendigung durch den Dienstgeber erfolgte. 
Um diese Vorschrift in das System des österreichischen 
Beendigungsrechtes einzubauen, wurde folgende Lösung getroffen: 
Kommt es durch die Anwendung eines anderen normativ wirkenden 
Kollektivvertrages oder einer anderen Betriebsvereinbarung zu 
einer wesentlichen Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, so 
kann der Dienstnehmer - unter Einhaltung der für ihn nach 
erfolgtem Betriebsübergang geltenden Kündigungsfristen und 
-termine - das Dienstverhältnis auflösen, wobei dem Dienstnehmer 
dem Grunde und der Höhe nach jene Ansprüche gebühren, wie wenn 
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das Dienstverhältnis durch Dienstgeberkündigung geendet hätte. 
Dabei kann es sich um folgende Ansprüche handeln: Abfertigung, 
Urlaubsentschädigung, Sonderzahlungen und sonstige 
kollektivvertragliche Ansprüche aus der Beendigung. 

Der Dienstnehmer hat diese Kündigung binnen einer von der 
Ausführungsgesetzgebung festgesetzten Frist ab dem Zeitpunkt, ab 
dem er die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen erkannte oder 
erkennen mußte, auszusprechen. Nach den im § 7 des Entwurfes 
enthaltenen Bestimmungen über den Dienstschein ist der 
Dienstgeber verpflichtet, Änderungen der Arbeitsbedingungen dem 
Dienstnehmer schriftlich mitzuteilen. Sobald dem Dienstnehmer 
die Änderungen schriftlich mitgeteilt wurden, ist davon 
auszugehen, daß er die Änderungen bzw. Verschlechterungen seiner 
Arbeitsbedingungen kennt. 

Zu Abs. 6: 
Die gerichtliche Feststellung der wesentlichen 

Verschlechterung der Arbeitsbedingungen kann entweder durch 
Individualklage des einzelnen Dienstnehmers oder durch ein 
Feststellungsverfahren gemäß § 54 ASGG erfolgen. Ein solches 
Feststellungsverfahren kann sowohl durch den Betriebsrat wie 
auch durch die Gewerkschaft eingeleitet werden. In diesen Fällen 
beginnt die Monatsfrist zur Klagseinbringung ab Kenntnis des 
Betriebsratsvorsitzenden bzw. der Gewerkschaft von der Änderung 
der Arbeitsbedingungen. Nach Rechtskraft des 
Feststellungsurteils hat der Dienstnehmer innerhalb der von der 
Ausführungsgesetzgebung festgesetiten Frist Zeit, eine 
Auflösungserklärung im Sinne des Abs. 5 abzugeben. 

Zu § 39 b Abs. 1: 
Diese Regelung entspricht Artikel 3 Abs. 2 der 

Unternehmensübergangsrichtlinie. 

Abs. 2 sieht ein statisches Festschreiben des dem Dienstnehmer 
vor Betriebsübergang gebührenden Kollektivvertragsentgelts vor. 
Eine nach erfolgtem übergang vorgenommene Änderung des "alten" 
Kollektivvertragslohnes kann für den Dienstnehmer nicht wirksam 
werden. Normativ gilt das Entgelt des nach Betriebsübergang 
anzuwendenden Kollektivvertrages, einzelvertraglich gebührt das 
Entgelt des "alten" Kollektivvertrages in der Höhe, in der es 
vor Betriebsübergang zustand. Diese Regelungen greifen jedoch 
nur dann, wenn der Betriebsübergang eine Entgeltschmälerung 
durch Kollektivvertragswechsel zur Folge hätte. Sieht der nach 
Betriebsübergang anzuwendende Kollektivvertrag ein höheres 
Entgelt vor, gilt diese Entgeltregelung normativ. 

Zu § 39 c: 
Dieser 'Paragraph enthält die Haftungsbestimmung im Sinne des 

Artikel 3 Unterabsatz 1 der Richtlinie, wobei in die bestehende 
Haftungsregelung des § 1409 ABGB für den Erwerber nicht 
eingegriffen werden soll. 
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Für den Veräußerer ist eine Haftungsbeschränkung hinsichtlich 
der Abfertigungen, die nach Betriebsübergang fällig ~erden, 
vorgesehen. Danach haftet der Veräußerer bei Abfertigungen mit 
jenem Betrag, den er zu zahlen gehabt hätte, wenn das 
Dienstverhältnis zum Zeitpunkt des überganges beendet worden 
wäre. 

§ 5 AVRAG (Betriebsübergang und betriebliche Pensionszusage) 
wurde nicht übernommen, da die Regelungen des 
Betriebspensionsgesetzes im LAG nicht nachvollzogen wurden. 

Zu Z 5 (§ 44 Z 2): 
Die Betriebsübergangsrichtlinie verlangt im Artikel 3 Abs. 2, 

daß der Erwerber nach einem Betriebsübergang die in einem 
Kollektivvertrag vereinbarten Arbeitsbedingungen bis zur 
Kündigung oder zum Ablauf des Kollektivvertrages bzw. bis zum 
Inkrafttreten oder bis zur Anwendung eines anderen 
Kollektivvertrages in dem gleichen Maße aufrecht erhält, wie sie 
in dem Kollektivvertrag für den Veräußerer vorgesehen waren. 

Die im § 44 geregelte Kollektivvertragsangehörigkeit soll 
grundsätzlich unangetastet bleiben. Die Frage, welche 
Konsequenzen für das einzelne Dienstverhältnis mit einem 
Betriebsübergang verbunden sind, bei dem ein Betrieb von einem 
kollektivvertragsangehörigen Dienstgeber auf einen Erwerber 
übergeht, der kraft einer anderen Verbandszugehörigkeit einem 
anderen Kollektivvertrag nach § 44 Z 1 unterliegt, ist 
Gegenstand der Regelungen des § 39 bi ebenso die Frage, welches 
schicksal Kollektivvertragsregelungen haben, die keine 
Entsprechung in dem neu anzuwendenden Kollektivvertrag haben. 

Aus Gründen der KlarsteIlung soll aber im § 44 Z 2 
verdeutlicht werden, daß es bei übergang eines 
Dienstverhältnisses auf einen nicht gemäß § 44 Z 1 
kollektivvertragsangehörigen Dienstgeber nicht darauf ankommt, 
daß dies in Zusammenhang mit dem übergang eines Betriebes im 
Sinne des § 139 erfolgt, sondern es auch genügt, wenn nur ein 
Teil eines solchen Betriebes übergeht und dabei auch 
Dienstverhältnisse übergehen. 

Zu Z 6 (§ 54 Abs. 4 bis 6): 
Die Betriebsvereinbarungen gelten grundsätzlich weiter, bis 

sie durch eine neue Betriebsvereinbarung abgelöst oder beendet 
werden. Ihre Beendigung richtet sich nach den vereinbarten oder 
gesetzlichen Beendigungsregeln für Betriebsvereinbarungen, d.h. 
fakultative Betriebsvereinbarungen sind gemäß § 55 Abs. 1 zu 
kündigen, zwingende Betriebsvereinbarungen sind nach § 201 Abs. 
2 zu kündigen und erzwingbare bzw. der ersetzbaren Zustimmung 
unterliegende Betriebsvereinbarungen sind der Entscheidung durch 
die Schlichtungsstelle (§ 202 Abs. 2) vorbehalten. 

Eine ausdrückliche Normierung dieser Beendigungsregelungen 
erfolgt nicht, da sie sich aus dem LAG ergeben und im übrigen 
aus ihrer Nichterwähnung im § 54 Abs. 3 und 4 nicht der Schluß 
gezogen werden soll, daß diesfalls keine Beendigung möglich sei. 
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Dabei ist darauf hinzu~eisen, daß mit dem BetriebsUbergang der 
neue Betriebsinhaber und der neugewählte Betriebsrat Ibz~. bis 
zur ~euwahl der gemäß § 167 b oder § 167 c zuständig bleibende 
Betriebsrat) in die Betriebsvereinbarung eintreten, d.h. alle 
sich aus dem Gesetz oder der Vereinbarung selbst ergebenden 
Verpflichtungen und Rechte, z.B. zur Änderung oder KUrldigung der 
Betriebsvereinbarung, haben. Wird nach dem BetriebsUbergang bzw. 
nach Ablauf der vorUbergehenden Erstreckung des 
Zuständigkeitsbereichs nach § 167 b oder S 167 c kein neuer 
Betriebsrat gewählt, so kann - wie auch in anderen Fällen des 
Nichtvorhandenseins eines Betriebsrats - eine IkUndbare) 
Betriebsvereinbarung gegenUber der Belegschaft, allenfalls 
gegenUber elnem fUr diese bestellten Kurator, gekUndigt werden. 

Zu Abs. 4: 
Die Regelung geht in Ausführung der bereits zitierten 

BetriebsUbergangsrichtlinie grundsätzlich von einer normativen 
Weitergeltung der Betriebsvereinbarungen beim übergang von 
Betrieben oder Betriebsteilen aus (Ausnahme siehe Abs. 6). 

Zu Abs. 5: 
Bei Zusammenlegung von Betrieben oder Betriebsteilen, bei der 

ein Betrieb im Sinne des § 139 entsteht, ist grundsätzlich von 
einem Verlust der Identität der bisherigen Betriebe auszugehen, 
was grundsätzlich auch den Untergang der für diese Betriebe 
geltenden Betriebsvereinbarungen zur Folge hätte. Die 
vorliegende Regelung normiert demgegenUber die Weitergeltung der 
Betriebsvereinbarungen fUr die vor der Betriebszusamnlenlegung 
davon erfaßten Dienstnehmer. Wegen des Zusammentreffens 
verschiedener kollektiver Ordnungen in der neuen 
organisatorischen Einheit wird sich dadurch aber in weiterer 
Folge jedenfalls ein Druck zur Schaffung einheitlicher 
Regelungen ergeben. 

Zu Abs. 6: 
Wenn ein - in seiner Identität unberührt bleibender - Betrieb 

einen anderen Betrieb oder Betriebsteil aufnimmt, so gelten ab 
diesem Zeitpunkt seine Betriebsvereinbarungen auch für den 
aufgenommenen Betrieb oder Betriebsteil normativ. Kommt es 
dadurch zu einer wesentlichen Verschlechterung der 
Arbeitsbedingungen, so ist § 39 a Abs. 5 (Lösungsrecht des 
Dienstnehmers mit Ansprüchen wie bei einer Dienstgeberkündigung) 
anzuwenden. 

Soweit aber keine Kollision vorliegt - d.h. der aufgenommene 
Betrieb hat eine Betriebsvereinbarung, die keine Entsprechung in 
einer Betriebsvereinbarung des aufnehmenden Betriebes hat - soll 
diese Betriebsvereinbarung des aufgenommenen Betriebes für die 
vorher davon erfaßten Dienstnehmer weitergelten. Für ihre 
Beendigung gelten auch hier die allgemeinen Bestimmungen. 

Für den Fall, daß ein Regelungsgegenstand, der im übernommenen 
Betrieb durch Betriebsvereinbarung geregelt ist, im aufnehmenden 
Betrieb durch Kollektivvertrag geregelt ist, ist § 40 Abs. 3 und 
4 anzuwenden. 
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Zusammenfassend stellt sich daher das Schicksal der 
Betriebsvereinbarungen beim BetriebsUbergang wie folgt dar: 

- Betrieb behält Identität (z.B. Verkauf eines Betriebes): 
Betriebsvereinbarungen bleiben aufrecht (normati\-; § 54 Abs. 
3) ; 

Betrieb gewinnt Identität (z.B. Verselbständigung elner 
Produktionssparte): 
Betriebsvereinbarungen bleiben aufrecht (normativ; § 54 Abs. 
4) ; 

- Betrieb verliert Identität durch Verschmelzung (die 
zusammengelegten Betriebe werden 
betriebsverfassungsrechtlich zu einem neuen Betrieb): 
Betriebsvereinbarungen gelten für die vorher erfaßten 
Dienstnehmer normativ weiter (§ 54 Abs. 5); die Beendigung 
richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften. 

- Betrieb verliert Identität durch Aufgehen in einem anderen 
Betrieb (z.B. kleiner Betrieb oder Betriebsteil wird von 
größerer Einheit "geschluckt"): 
Betriebsvereinbarungen des aufnehmenden Betriebes gelten ab 
dem Zeitpunkt des Ubergangs auch fUr den aufgenommenen 
Betrieb (§ 54 Abs. 6); Betriebsvereinbarungen des 
übergegangenen Betriebes bleiben fUr die schon vorher 
erfaßten Dienstnehmer insoweit aufrecht, als sie keine 
Entsprechung in einer Betriebsvereinbarung des aufnehmenden 
Betriebes haben. In diesem Zusammenhang werden zur 
Feststellung, ob eine Regelung einer Betriebsvereinbarung 
eine Entsprechung in einer anderen hat und diese ablöst, die 
Grundsätze des Gruppenvergleichs nach § 40 Abs. 3 und 4 
heranzuziehen sein. 

Zu Z 7 (§ 55 ALs. 3): 
Die Betriebsübergangsrichtlinie verlangt im Art. 3 Abs. 2, daß 

die in einem "Kollektivvertrag" - wozu nach Auffassung der EG 
auch Betriebsvereinbarungen im Sinne des ArbVG und somit auch 
des LAG zählen - geregelten Arbeitsbedingungen zumindest für ein 
Jahr aufrechtzuerhalten sind, es sei denn, sie werden durch eine 
gleich- oder höherrangige Norm abgelöst. Es ist daher die 
Beendigung der gesetzlichen Nachwirkung durch den Einzelvertrag, 
wie sie derzeit im § 55 Abs. 3 vorgesehen ist, für ein Jahr nach 
dem Betriebsübergang auszuschließen. 

Zu Z 8 (§ 154 Abs. 3): 
Das erforderliche Anwesenheitsquorum wird für den Fall der 

Einberufung einer Betriebsversammlung durch eine freiwillige 
oder ges~tzliche Interessenvertretung der Dienstnehmer gemäß § 
150 Abs. 2 Z 2 von der Hälfte der stimmberechtigten Dienstnehmer 
auf ein Drittel der stimmberechtigten Dienstnehmer gesenkt, um 
so die Wahl des Wahlvorstandes für eine Betriebsratswahl zu 
erleichtern und damit den Weg für die Wahl eines Betriebsrates 
freizumachen. 

Dok.Name: Entw.LAG/EG3/7.10.93-Erl. 

425/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 27 von 45

www.parlament.gv.at



- 15 -

Zu Z 9 (§ 157 Abs. 1): 
Mit dieser Bestimmung erfolgt eine Anpassung an die Änderung 

im ArbVG. Durch die Neuregelung der Nationalrats-Wahlordnung 
entfielen die bisherigen Wahlausschließungsgründe der §§ 23 und 
24 der Nationalrats-Wahlordnung 1971. Es wird nun daher auch im 
LAG nicht mehr auf das Erfordernis der Wahlberechtigung zu den 
gesetzgebenden K6rperschaften abgestellt. 

Zu Z 10 (§ 158 Abs. 1): 
Die öffnung des passiven Wahlrechts zum Betriebsrat für 

Dienstnehmer aus EWR-Mitgliedstaaten basiert auf Artikel 8 der 
Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 des Rates über die Freizügigkeit 
der Dienstnehmer innerhalb der Gemeinschaft. 

Diese Verordnung derogiert entgegenstehenden Bestimmungen. 
Insoweit hat die Änderung des § 158 klarstellenden Charakter. 

Im Abs. 1 Z 4 wird nun auf das Wahlrecht zu den 
6sterreichischen gesetzgebenden K6rperschaften verwiesen. Der 
bisherige Verweis auf die "gesetzgebenden K6rperschaften" 
könnte dahingehend verstanden werden, daß Dienstnehmer aus EWR
Staaten nicht vom Wahlrecht der entsprechenden gesetzgebenden 
K6rperschaften ihres Heimatstaates ausgeschlossen sein dürften. 

Zu Z 11 (§ 167 b): 
Die Regelung über die Beibehaltung des Zuständigkeitsbereiches 

ist auf Grund der ArbVG-Novellen BGBl. Nr. 411/1990 und 460/1993 
neu zu fassen. Die Regelung des § 167 b erstreckte sich bisher 
nur auf den Fall der rechtlichen Verselbständigung eines 
Betriebsteiles. Die nunmehrige Formulierung soll die 
Einbeziehung auch der Fälle der Verselbständigung mehrerer oder 
aller Betriebsteile klarstellen. Auch in diesen Fällen ist das 
Grundanliegen des § 167 b, im Falle der Verselbständigung eines 
Betriebsteiles durch die vorübergehende Erstreckung der 
Zuständigkeit des Betriebsrates ein Vertretungsdefizit zu 
vermeiden, gegeben. 

Weiters wird klargestellt, daß für den Beginn der Frist für 
die vorübergehende Beibehaltung des Zuständigkeitsbereiches der 
Zeitpunkt der organisatorischen Verselbständigung, also der 
Erlangung der Betriebsqualität im Sinne des § 139, 
ausschlaggebend ist. 

Der Zeitpunkt der organisatorischen Verselbständigung, die den 
Lauf der Frist für die vorübergehende Beibehaltung des 
Zuständigkeitsbereiches auslöst, kann durch fakultative 
Betriebsvereinbarung festgelegt werden. Ebenso kann durch eine 
fakultative Betriebsvereinbarung die viermonatige Frist für die 
Beibehaltung des Zuständigkeitsbereiches bis zum Ablauf der 
Tätigkeitsdauer des Betriebsrats erstreckt werden. Damit wird 
den Betriebspartnern erm6glicht, Unsicherheitsfaktoren während 
länger dauernder Umstrukturierungsphasen auszuschließen. 
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Um die Effektivität des § 167 b sicherzustellen, muß zugleich 
für die Dauer des Fortbestehens der Zuständigkeit die Anwendung 
des § 167 Z 1 und des § 169 Abs. 1 Z 3 ausgeschlossen werden, da 
sonst ein Betriebsrat infolge Betriebseinstellung (§ 167 Z 1) 
oder"infolge dauernder Funktionsunfähigkeit wegen des 
Ausscheidens von Betriebsratsmitgliedern (§ 169 Abs. 1 Z 3 1n 
Verbindung mit § 167 Z 2) seine Tätigkeitsdauer vorzeitig 
beenden müßte. 

Die bisher im § 167 b Abs. 1 für die Beibehaltung des 
Zuständigkeitsbereiches des Betriebsrates enthaltene 
Voraussetzung, wonach die verselbständigten Betriebsteile 1m 
wirtschaftlichen Entscheidungsbereich des Unternehmens 
verbleiben müssen, entfällt. 

Das Motiv für die Beibehaltung des Zuständigkeitsbereiches ist 
es, der Belegschaft gerade für die schwierige Phase der 
Ausgliederung ein Vertretungsorgan zur Verfügung zu stellen. 
Diese Notwendigkeit besteht aber auch in dem Fall, in dem der 
verselbständigte Betriebsteil aus dem wirtschaftlichen 
Entscheidungsbereich des ursprünglichen Unternehmens 
ausscheidet, sodaß die bisherige einschränkende Voraussetzung 
als sachlich nicht gerechtfertigt zu entfallen hat. 

Zu Z 12 (§ 167 cl: 
Während § 167 b den Fall der Verselbständigung von 

Betriebsteilen - d.h. der Gewinnung von Betriebsidentität i.S.d. 
§ 139 - regelt, fehlte bisher eine Regelung für die gegenteilige 
Situation, d.h. den Verlust der Betriebsidentität (Untergang des 
Betriebes) durch betriebsverfassungsrechtliche Zusammenlegung 
mit einem anderen Betrieb bzw. die Ausgliederung von 
Betriebsteilen aus verschiedenen Betrieben und gleichzeitige 
Zusammenlegung zu einem neuen Betrieb. 

Auch in dieser Situation ist es - wie bei § 167 b - notwendig, 
für die Phase der Umstrukturierung der Belegschaft ein 
Vertretungsorgan zur Verfügung zu stellen. 

Da in diesem Fall für den (neuen) Betrieb zwel (oder mehrere) 
Betriebsräte zuständig sind, ist es weiters notwendig, diese für 
die übergangszeit zu einem gemeinsamen Organ zusammenzufassen. 
Dieser "einheitliche Betriebsrat" ist zur Vertretung der 
Dienstnehmer, die schon vor dem Zusammenschluß in den 
betroffenen Betrieben beschäftigt waren, und auch der nach dem 
Zusammenschluß neu aufgenommenen Dienstnehmer zuständig. 

Um handlungsfähig zu sein, hat sich der einheitliche 
Betriebsrat wie jeder Betriebsrat nach der Neuwahl zu 
konstituieren (§ 171). 

§ 167 c normiert für diesen einheitlichen Betriebsrat eine 
eigenständige Tätigkeitsdauer (bis zur Neuwahl, längstens aber 
für ein Jahr); die normalen Funktionsperioden der 
zusammengeschlossenen Betriebsräte verkürzen oder verlängern 
sich entsprechend. 
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Zu Z 13 und 16 (§§ 178 Abs. 1 und 190 Abs. 11: 
Mit der Erweiterung der Zweck~idmung der Mittel des 

Betriebsrats (Zentralbetriebsratslfonds soll die Möglichkeit 
eröffnet werden, Fondsmittel aucll zur Schaffung von 
~ohlfahrtsmaßnahmen ftir bereits ausgeschiedene Dienstnehmer 
verwenden zu können. 

Zu Z 14 (§ 179 Abs 81: 
Durch die ArbVG-Novelle BGBl. Nr. 460/1993 wurden die 

Bestimmungen tiber die Verwaltung des Betriebsratsfonds 
modifiziert. 

Das LAG tiberläßt die Regelung tiber die Vertretung, 
Durchftihrung der Auflösung, Zusammenlegung und Trennung von 
Betriebsratsfonds der Ausführungsgesetzgebung. Eine Anpassung 
ist daher - abgesehen von der geringftigigen Änderung des Abs. 
8 - nicht erforderlich, sollte jedoch durch die 
Ausftihrungsgesetzgebung vorgenommen werden. 

Zu Z 15 (§ 187 Abs. 61: 
Diese Regelung entllält lediglich eine Zitatanpassung 1m 

zweiten Klammerausdruck. 

Zu Z 17 (§ 202 Abs. 1 Z 251 
Es wird auf die Erläuterungen zri § 167 b verW1esen. 

Zu Z 18 bis 22 (§ 2101: 
§ 210 Abs. 3 Einleitung, Abs. 4, 6 und 7 sind auf Grund der 

ArbVG-Novelle BGBI.Nr. 411/1990 zu ändern. 
Das sogenannte "Sperrecht" des Betriebsrates, d.h. der 

Ausschluß der Anfechtungsmöglichkeit durch die Zustimmung des 
Betriebsrats zu einer Ktindigungsabsicht, wird ftir 
Motivktindigungen (§ 210 Abs. 3 Z 1) beseitigt. Der betroffene 
Dienstnehmer hat nunmehr die Möglichkeit, eine Kündigung nach § 
210 Abs. 3 Z 1 auch dann anzufechten, wenn der Betriebsrat der 
Kündigungsabsicht ausdrücklich zugestimmt hat. 

Das primäre Anfechtungsrecht verbleibt - wie es dem 
kollektivrechtlichen Charakter des allgemeinen 
Kündigungsschutzes entspricht - beim Betriebsrat. Hat dieser der 
Kündigungsabsicht ausdrücklich widersprochen, so obliegt ihm die 
Anfechtung der Kündigung bei Gericht, wenn dies der Dienstnehmer 
verlangt. 

Zusammenfassend ergeben sich folgende Möglichkeiten der 
Anfechtung einer Kündigung gemäß § 210 Abs. 3 Z 1 durch den 
Dienstnehmer: 

1. Wenn der Betriebsrat der Kündigungsabsicht ausdrücklich 
widersprochen hat und einem Anfechtungsverlangen des 
Dienstnehmers nicht nachkommt; 

2. wenn der Betriebsrat zur Ktindigungsabsicht keine 
Stellungnahme abgegeben hat oder der Ktindigungsabsicht 
zugestimmt hat oder 
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3. im Falle des § 212. 

Abweichend von der Regelung des Arbeitsverfassungsgesetzes 
wird im LAG die Frist zur Anfechtung bei Gericht einheitlIch mit 
zwei Wochen festgelegt. Bereits anläßlich der LAG-Novelle 1974, 
BGBl.Nr. 782, wurde an der zweiwöchigen Einspruchsfrist des § 29 
Abs. 3 LAG (in der damals geltenden FassuTlg) mit dem Hinweis auf 
die Art der Organisation und der örtlichen Gegebenheiten in der 
Landwirtschaft festgehalten (siehe 1327 d.Blg.d.KR XIII. GP zu § 
180). Im Zuge der mehrfachen Novellierungen des LAG wurde dieser 
Grundsatz jedoch nicht lückenlos eingehalten. 

Um eine Einheitlichkeit der Fristen - sowohl für den 
Dienstnehmer als auch für den Betriebsrat - zu erreichen, soll 
die Anfechtungsfrist in allen Fällen zwei Wochen betragen. Es 
wird daher auch die dem Dienstnehmer nach geltendem Recht 
zustehende einwöchige Frist (§ 210 Abs. 4 letzter Satz) auf zwei 
Wochen erstreckt. 

§ 210 Abs. 3 Z 2 letzter Satz ist auf Grund der durch die 
Beschäftigungssicherungsnovelle 1993 erfolgten Änderung des 
ArBVG anzupassen. 

Durch die vorgesehene Regelung sollen Umstände, die ihre 
Ursache im (höheren) Lebensalter des Dienslnehmers haben, eIne 
~tindigung nur dann rechtfertigen, wenn diese Umstände die 
betrieblichen Interessen im Sinne der lit. a erheblich 
beeinträchtigen. Voraussetzung für diese Verstärkung des 
Kündigungsschutzes ist, daß der ältere Dienstnehmer im Betrieb 
bzw. Unternehmen langjährig beschäftigt ist. 

Kann z.B. der ältere Dienstnehmer auf vorhandene Arbeitsplätze 
umgeschult werden, wird man nicht von erheblichen Nachteilen für 
den Betrieb sprechen können, andererseits wird der 
Kündigungsschutz jedoch nach wie vor für jene Dienstnehmer nicht 
bestehen, die nur mehr einen Bruchteil der vereinbarten 
Leistungen erbringen und nicht mehr umgeschult werden können. 

Zu Z 23 (§ 211 Abs. 2): 
Durch den Entfall des Sperrechts bei Motivkündigungen ist eine 

entsprechende Anpassung der Bestimmungen über die Entlassung 
erforderlich. 

Zu Z 24 (§ 213 Abs. 1 letzter Satz): 
Diese Bestimmung enthält lediglich eine Anpassung an die mit 

dem Inkrafttreten des EWR-Abkommens wirksam werdende Änderung 
des § 45 a Arbeitsmarktförderungsgesetz durch das Bundesgesetz 
BGBl.Nr. 18/1993. 

Zu Z 25 (§ 213 Abs. 1 a): 
Artikel 6 der Betriebsübergangsrichtlinie regelt ein 

Informations- und Konsultationsverfahren für die 
Dienstnehmervertreter der von einem Betriebsübergang betroffenen 
Betriebe (Veräußerer- und Erwerberbetriebe). Dieses Verfahren 
soll als Unterfall der allgemeinen wirtschaftlichen 
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Informations-, Interventions- und Beratungsrechte des § 213 
ausdrücklich in das LAG aufgenommen werden. 

Zu Z 26 und 27 (§ 214 Abs. 1 Z 1 a und Abs. 1 a): 
Die Ergänzung zu § 214 trägt der EG-Richtlinie Nr. 75/129/EKG 

zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
Massenentlassungen, geändert durch die Richtlinie Nr. 92/56/EWG, 
insbesondere dem darin in Teil 11 vorgeschriebenen 
Konsultationsverfahren Rechnung. 

Zu Z 28 (§ 214 Abs. 3): 
Durch diese Regelung werden die Änderungen der ArbVG-Novelle, 

BGBl.Nr. 460/1993 sowie der Beschäftigungssicherungsnovelle, 
BGBl.Nr. 502/1993, nachvollzogen. Es sollen Verletzungen der den 
Betriebsinhaber bei Betriebsänderungen treffenden 
Informationspflicht sanktioniert und die Partner der 
Betriebsvereinbarung angehalten werden, bei Abschluß von 
Sozialplan-Betriebsvereinbarungen die Interessen älterer 
Dienstneh~ler besonders zu beachten. Insbesondere bei 
Massenkündigungen sollte bei der Auswahl der zu Kündigenden die 
besondere SchuLzhedürftigkeit älterer Dienstnehmer beachtet 
werden. 

Zu Z 29 (§ 220 Ahs. 4): 
Diese Regelung hat vor allem für Umstrukturierungsmaßnahmen 

Bedeutung (S 167 b). Eine nach Abs. 1 bis 3 in Anspruch 
genommene Freistellung besteht bis zum Ende der Funktionsperiode 
des Betriebsrates, dem das freigestellte Betriebsratsmitglied 
angehört, weiter. 

Zu Z 30 (§ 221 Abs. 6): 
Für den Fall des Ausscheidens eines Betriebsratsmitgliedes im 

Zuge einer Betriebsänderung soll dem nachrückenden 
Ersatzmitglied ein Bildungsfreistellungsanspruch auch dann 
zustehen, wenn das ausscheidende Betriebsratsmitglied seinen 
Anspruch verbraucht hat. Der Anspruch soll jedoch in seinem 
Umfang entsprechend der noch offenen Funktionsperiode begrenzt 
sein. 

Zu Z 31 bis 33 (§ 237 Abs. 1 und Abs. 5): 
Die Nichtverständigung des Betriebsrates bei 

Massenentlassungen (Auflösung von Dienstverhältnissen, die einer 
Meldepflicht nach S 45 a AMFG unterliegen) wird entsprechend 
Artikel 5 a der einschlägigen EG-Richtlinie unter Strafe 
gestellt. 

Im übrigen erfolgte lediglich eine Zitatberichtigung. 
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Zu Z 34 (§ 239): 
Die in Erfüllung des EWR-Abkommens erlassenen Bestimmungen 

treten erst mit dessen Wirksamwerden .in Kraft. Lediglich die 
Bestimmungen über den Betriebsübergang treten früher in Kraft, 
da auch die entsprechenden Regelungen im AVRAG nicht an das 
Inkrafttreten des EWR geknüpft sind. 
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Entwurf 

Die im Land~rbeit.,e.elz 1914, 8G81. Hr. 287, für die Reg~lun9 
de. Arbeit.reehtea in d.r L.nd- und roratvirtaehalt ,eaäß Art. 
12 Ab •• 1 Z 6 8-VO aulg •• tellten Grund •• tze, zuletzt geändert 
durch da. Bunde.ge.etz 8GBI. Nr. 502/1993, verden vi. folgt 
gelndert: 

1. (Crund.atzbe.tl-.ung' S 4 Aba. 1 lautet I 
,,(I' Die Ab.cbnltte 2, 6, 7, 10 und 11 .owle die 55 40 bie 51 

de. Ab.ehnltte. 3 und die 55 67 ble 75 de. Ab.chnltte. 4 .ind 
auf die Ange.tellten In der L.nd- und ror.tvirt.ehatt nicht 
anzuvenden." 

2. (Crund.atzbe.tlmnung' S 7 ea.t Uber.ehrift lautetl 

"DIeneteehein 

5 7. (I' Der DIenetgeber hat d .. Dlen.tneh .. r unv.r.üglich 
nach 8e,inn de. Di.n.tverhlltnl •••• eine .chriftliche 
Aufzeichnung über die ve.entliehen Rechte und Pfli~ht.n AU. dem 
Dien.tvertra, (Dien.t.ehein' au.zuhlndlgen. 

(2' Der Dienet.ch.ln hat folgende Angaben zu .nt.t .... lt.en: 
1. Na.e und Anachrlft de. Dien.tgebera, 
2. N3 .. und An.ehrlft dee Dienetneh .. r., 
3. Beginn deo Dien.lv.rhIJt .. i .... e., 
4. bei Dienrttv.,rhältnieHen auf he"ti_l;,. 1-,.\t .J .... F.nd,. cl ..... 

Dien.tv.,rh~ltni.He .. , 
5. Dauer der KUnd igung.fd at, Kündigungatermilte, 
6. gewöhnJicher Arheita(Eln.atz'ort, .. rlord~r1ichenraJ' .. 

Hinw.ia auf veehrtelnde Arbeit"CEin.atz'orle, 
7. anreeh.nbare Vordienlltzeiten, aJlrJiiJligft F.IIt .. t.ufung in ~in 

g~nerellP.e Sehe .. , 
8. vorgelIehen., Verw.,ndung, 
9. An( .. nVHbe~ug (Grundlohn, w"jtere Entg .. ltlt ..... liOJ .. .IttdJ,~ wi .. 

•• B. S(Jnd.,r~.hlungen', F~lJi9kttll de .. Rltl,..,,,"'''' 
10. AUlfmaR c1e" j:ihr'jr.hen F.rh"lungHurl3I1b"H. 
I I. v .. r,. i It I .... · 1 .. T .. g"' .... r1 .. d 1 ".'f i I, 0).1,. ,. ""..". I ,":j R i \J(' 

1~"r.",.n",·h"il.z .. iI, d .... Di .. nHI.nt! ..... erll ,",,1 
12. R .. ~ .. ir.hnun'J d,.,· .. ur .1,. .. n, ...... tv .. rl:r"'J .,II,."r.,II .. 

. tr.O':IIw,·",I .. ,,,I .. ,, :11""111"" .I .. r ""II .. kl. i v.' .. 11""10: ".J ..... I .• II .. " . .1 
(1\"llttkl ivv,,'·ll·.I'J, S .. t./Uh'J, ß • .,I.I·i ...... v •• '· •• II,I,.,,·II,,\J, '11 .. 1 
lfinw .. i .. ö • .,r ,],." ".111111 il4 A.·II·; .. I., i" ,),., •• ,1".'4'. '".' 
F:iflHif·hln .. ltm~ . .,.rl i,''J''''' 

/f-

geltendes Recht 

S 4. (I) Die Abschnitte 2, 6, 7, 10 und 11 sowie 
die S§ 40 bis 51 des Abschnittes) und die SS 67 bis 
76 des Abschnittes .. ,sind auf die Angestellten in 
der Land- und Forstwiruchaft nicht anzuwenden. 

Dienstschein 

.. S 7. Wird ein DienstVertrag mOndlich abge
schlossen, so in dem Dienstnehmer vom Dienstge
ber auf Verlangen eine schriftliche Aufzeichnung 
(DiensLSchein) ober die wesentlichen Rechte und 
Pflichten aus dem Dienstvervag sowie ober die 
angerechneten Vordienstzeiten auszurolgen. Der 
DiensLSchein ist vom Dienstgeber zu unterfertigen." 
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Entwurf' 

13' Hal der Dien.tneh_r ._ln_ Tltigkeit läIl9'''' .. IR p.in"n 
Monal illl Au.l"nd zu verrichten •• 0 hal df!r vor ... ". Aurnitl"n .. <I •• ,' 
Au.landHläligkeH au.zuhindlgwndf! Dien.l.chflill oct.~,· Hchri Cli ich,· 
Dien.lverlrag zu.ilzl ich folgende An9aben zu efltha Il.m: 

1. vorau •• ichtlich_ Dau.r der Au.landet:'t.igkp.it., 
2. Währung, in der d". F.ntgelt au.""zahlt ... iHI, H"f .. ,·" "M 

nicht in ö.lerreichi.chen SchillinVHII au.~u~a','~n isl, 
3. allenfall. Bedingungen für die RückführunCj na,:h öHlcrr .. irh 

und 
4. all UlJ i9. zu.ltzliche Vergütung für die Au.lan,J.t.äliCjkei l. 

, 
14' Keine Verpflichtung zur Au.hlndigung ein •• Dip.n.t.cheineH 

be.teht. wenn 
1. die Dauer de. Di.n.tv.rhlltni •••• höch.t.n. einen Honat 

betrigt. oder 
2. ein .chriftlicher Dien.tvertrag aU.gehlndi9t wurde, der 

alle in Ab •• 2 und 3 genannten Angaben enthilt. oder 
3. ein Dien.tverhlltni. über Gelegenh.it.arbeit vorliegt, oder 
4. bei Au.land.tatlgkeit dle i. Ab •• 3 ,.nannten Angaben in 

anderen .chrlftlichen Unterlagen enthalt.n .ind. 

es, Die An,aben 9 .... Aba. 2 I 5. , und 9 biß 11 und Ab •• 3 z 
2 bi. 4 können auoh dureh v ....... l.ung auf dl. für da. 
Dien.tverhlltnl. 9.ltend.n ... tl..ungen i. oe.eta oder in Normen 
der kollektiven Recht.ge.taltung oder In betrieb.üblich 
angewendeten Rei.erichtlinien erfol,en. . 

e6' Jede Xnderun, der Angaben , .... Ab •• 2 und 3 i.t d.~ 
Dlen.tneh .. r unveraaglleh. apate.ten. 1edooh einen Monat naeh 
ihrela Wirk.alakeit.beginn .ehrlft1ieh .ltauteilen. e •• ei denn, 
die lnderung erfolgte dureh lnderung von ge.e t.zlichen 
Be.ti_ungen oder Nor ... n der kollektiven Reehtlt/9p"t"lt.un9, auf 
die gemäß Ab •• 5 verwie.en wurde. 

C 71 H"t da. Dien.tverhiltnia bereit. bei TnkrafU"eten der 
jeweiligen Au.führung.be.t.i-ungen au Ab •• 1 biß 6 bo:.land .. n, 110 

i.t de .. Oien.tneh ... r auf .ein Verlan,en binn_n zwel Honat.,n ein 
Oien.l.chein 9.~ß Ab •• 1 biß 3 Au.auhindlv.n. Eine It/nlr.hf! 
verpf 1 ichtung deN Dien.tgeber. be.teht nichl. wenn t!in r riH,e,' 
au.ge.tel I ter Dienllt.ehein oder "ln .ehrift 1 ieher Dip.nHt.VI~rt "'-'9 
.. lle n.aoch die.en Be.ti .... ungen erford.rlich.n "n9 .. 1.'<1I .. "lh;tll. 

3. IGrund.atzbl!.ti_ung. Nach 5 14 wird folg'md.,,· S 14 a Hit'''' 
Uber.ehrirt eingerügt: 

Anlll'riic:ht' geg"n aUlllindiNr.he Oi"nHI.9"'''·'· 
ohne Silz in n.terreich 

5 J4 a. 111 R"'Hr:h:trliCj" ~ir. Di,-nHt.g*ber ohn .. ~i'/. j .. 

..... l~,.,. .. i.·'., .1 .. ,' "i.·Io, Hi'CJli .. ,1 .·i .... ,. k"lJ ... kl ivv,!," ""'JMr;<I';'J"" 
1\;;q ... rM.·'h.ft i .. liH ... rn·i.·" ihl •• ·i ... • .. ni,."H' ",.""".,. ,.,; I 
'Je'wöhnl;c" ...... '\"'~ilN"r'. ;" nllt.otrrnich ... 0 hitl .1i .. H.·r 
D i rnM'."""_'· ~""."·"f·h 7. ... i 11.1 ... ", .. uf Jrn ..... 9.,111 ...... 1 i •. " .. ",) •. ,. 

oG 
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Entwurf 

kolleklivverlragllehe Entgelt. da. alll A"heil"UI'l vl"rgleichbaren 
Dienlllnehmern von vergleichbaren Dienlllgeh .. rn <j"hühl·l.. 

(21 Abll. 1 CJill. unbe.eltadel deli IIUC d .. " Di~nH'vf!rhdllllill 
anzuwendenden Recht •• auch für einen nienllt.nehmp.·. ile.· von ein .. m 
Dienlllgebel' ohne Sitl in ö.ten·eich CiJr A"heilen, ilie inll<je" .. n.1 
länge.' alll einen Honilt dauern. h. Rahmp" ein ... · 
Arbei lllkräCleüberlallsung oder zu." Erb.· i II<Jlln\.l .·i n,,.· rl.ll·lgeAf!l7.' .... n 
Arbeilllieilltung nach öllterreich entllanill wi ... I." 

4. (Grundsatzbe.ti .. ung' Nach 5 39 werden Coigende 55 39 oll bill 
39 c samt Uber.chriften eingefügtl 

•• Ubergang von Unterneh .. n. Betrieben oder 
Betrieb.teilen auf einen anderen Inhaber 

5 39 a. (I' Geht ein Onterne~n. Betrieb oder Betriebllteil 
auf einen anderen Inhaber aber (Betrieb.übergangl. so tritt 
dieaer ala Dienatgeber .1t allen Rechten und Pflichten in die im 
Zeitpunkt des Ubergange. be.tehenden Dienatverhältnilllle ein. 

C2' Ab •• 1 gilt nicht i. Fall de. Konkur~e. deli Veräußererll. 

(31 Bei BetrlebllObergang nach AbII. 1 bleiben die 
Arbeitabedingungen aufrecht. e •• ei denn. aua den Bestimmungen 
über den Wecha.l der Kollektivvertragaangehörigkeit (5 39 h) lind 
die Weitergeltung von Betrieb •• ereinbarungen (55 54 und 55) 
rrgibt .ich andere •• Der Erwerber hat de. Dienlltnehmer jede auf 
Grund des Betrieb.übergange. erfolgte Xnderung der 
Arbeitabedingungen unverzüglich .itzuteilen. 

(41 Der Dienlltneh8er kann den Ubergang .einea 
Dienlltverh~ltniaaea innerhalb einer von der 
AUllführungageaetzgebung featgeaetlten Friat nach dem 
Betriebaübergang wideraprechen. Widerapricht dpr nienlltnehmpr. 
110 bleibl lIein Dienatverhältnia zum VeräuRerer unvp.ränilel·t 
aurrecht. 

C 5) Werden durch den nach BetriebaübergiHlg anzuwendelld~n 
~011ektivvertrag oder die nach Betrieb.übergang anzuwendenilen 
Betriebavereinbarungen Arbeit.bedingungen weaentlich 
verllchlechtert. ao kann der Dienlltnehmer innerhalb einer von der 
AUllführungllge.etzgebung featgeaetlten Friat ab dem Zeitpullkt., dh 
dem er die Verachlechterung erkannte oder erkennen muRte, d~A 
Oienstverhältnis unter Einhaltung der geaetzlichen oder dpr 
kolleklivvertragl lehen Kündigungafristen und -t'~I'mine Hi"ero. O',m 
Oi .. nHlnehmer IItehen die !tu. 7.eit.punkt p.iner lIolr.hpn Reenil iglHl\.l 
d.!!'t Dienatverhällnilulea gebührf!nden Anlll'rü<:he wie hei ein"'l' 
Di.·"'" '.I .... erkilniligung 7.11. 

,r.. 0"1" tli ,."", n.·t,III'·'· k",." I .tr".,·I. .. II ... i ""N ~t"" ....... 1. ';"""'" i" 
.1 .... ",,,,I""'I/I'J"" " .. Ih.·,· :\1"! ... i!.HI .. ·.lill<J"".J" .. j,,, :C;ihl'" .1.,,, "" ... r, .",r 
ri .... ' NI .. II""'J ,I,.,· .... it,·IIt.ljeh .. " \·lttlechlpr:I,t.",·unlj ,li'" 
.I\,·I .. ·jl NI,p<lirIlJIIII'.I"" kl"'J"'" r.1, .. "" .. k .. hll .. Ir, 

j 
geltendes Recht 
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Entwurf 

Feeletellungeverfahren nach S 54 dee Arbtdlll- lind 
Sozialgerichtllgellelzell, BGBI. Nr. 104/1985. in tJp" jewei IR 
geltenden Fallllung, innerhalb eineIl Monalell .. IJ K.mnt.ni .. dei' 
».nderungeon dei' Arbtdtllbedingungen eingeleilet wenlen. HolL diill 
Gericht eine wellenlliche Ver.chlechterung dl!r Arbeil .. lJt?dinglJn'Jp.1I 
CelltgelltelJt. kann der Dien.tneh_r innerhalb ein.',' von de,' 
AUIICUh rungllgetl~t zgebung fl!.tgelleot:r.ten r-d .. l öth R .. ,·.,. O<k rii (. "PM 

Urteils datl Dienlltverhältni. nach Ab •• 5 auClö .. en. 

Betriebsübergang und Kollektivvertragsangehörigkeit 

S 39 b. Cl' Nach Betrieb.Obergang hat der Erwerber die in 
einem Kollektivvertrag vereinbarten Arbeit.bedingungen bi. zur 
Kündigung oder IU. Ablauf de. Kollektivvertrage. oder bis zum 
Inkrafttreten oder bi. lur Anwendung eine. anderen 
Kollektivvertrage. in de. gleicben Maae aufrechtzuerhalten. ~ie 
.ie in de. Kollektivvertrag fUr den Verlu8erer vorge.ehen waren. 
Die Arbeit.bedingungen dUrfen zu. Nachteil de. Dien.tnehmertl 
durch Einzeldien.tvertrag innerhalb eine. Jahre. nach 
Betrieb.Übergang weder aufgehoben noch be.chränkt werden. 

(2' Durch den W.ch.el der Kollektivvertrag.angehörigkeit 
infolge de. Betrieb.Ubergange. darf da. d .. Dien.tnehmer vor 
Betrieb.übergang fUr die regel"8ige Arbeit.lei.tung in der 
Nor .. larbeit.zeit gebOhrende kollektivvertragliche Entgelt nicht 
ge.chmälert werden. 

Baftung bei Betrieb.Ubergang 

S 39 c. Cl' Sofern andere , •• etlliche Regelungen oder 
Gläubig~r.chutzbe.timMungen fUr den Dien.tneh~r nicht 
gün.tigere. be.ti ... n, haften fUr Verpflichtungen aUtI einem 
Dienlltverhältni. zu. Verlu8erer, die vor deM teitpunkt des 
Ubergangs beg rUndet wurden, der Verlu8erer und der Erwl!l'ber zur 
ungeteillen Hand, wobei hin.ichtUch der Haftung deli Erwerllera S 
1409 ABGB anzuwenden i.t. 

C2' Für AbferlJgung.an.prUche, die nach delft 8elrieb.überg .. ng 
entstehen, haftf!!t der Verlu8erer nur lIIil jenem BeLrd'.l, der de,n 
fiktiven AbCerligunvsan.pruch i. Zeitpunkt deli 
Betrieb.übergange. entspricht. 

(3' Bei Spaltungen i. Sinne de. lpaltungsge.f!!tzell, Art. J de. 
r.elletJII~haftllrecht •• nderung.ge.etae. 1993. BeBI. Nr. 458/1993, 
gilt al .. Veräu8erer jene Ge.ell.chaft, der die Verbindlichkf!!itl!n 
1I .. r.:h dem Spaltung"plan zuzuordnen .ind." 

geltendes Recht 
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'i. ((;I'IJlIfIHi" ~1"~lIl immunCJ' S .... ~ 2 lotUI."'.: 
•• ::? .Ii,· ni~r, .. t·fJ,.I'~I·, .. ur ,Jj,. rI".r R,.I.,·i,~I, .. <I.". "in T •. i I .... ,. 

n.·, 1 •• ·1,,·, ,1,", iu 7. J 1)~7.pi~hn.·~t"'n nipnM'.(j .... I".,· ,jl ... ,o'J,.ht." 

6. IGrundlla1zbelltillllllungl D@III S 54 w@rdl!n ColCJl!ndl! "1," ... bill ,., 
oIngelüg1' 

•• 14' Die Geltung von Betriebavereinbarungen bleibt fUr 
Betriebllleile unberUhrt. die rechtlich vel·Relhllländigt wI'ni",n. 

(5' Die Geltung von Betriebllvereinbarungen bleibt (U,. 
Dienlltnehmer von Betrieben oder Be1riehsleil@n unberUhrl. dip. 
mit einem anderen Betrieh oder Betriebst ... il 110 

zUllammengellchlollsen werden. daß ein neuer Betrieb im Sinne deli S 
139 entsteht. 

16' Die Geltung von Betriebllvereinbarungen bleibt fUr 
Dienstnehmer von Betrieben oder Betriebllteilen. die von einem 
anderen Betrieb aufgenommen werden, inlloweit unberührt, ale eie 
Angelegenheiten betreffen, die von den Betri@bllvereinbarungen 
deli aufnehmenden Betriebea nicht geregelt werden. 
Betriebavereinbarungen i. Sinne dea 5 202 Abs. 1 Z 18 können fUr 
die von einer .olehen Ma8nah .. betroffenen DienlltnehNer vom 
Betrieb. inhaber de •• uf.uneh .... nden Betriebe. oder BetriebsteiteR 
unter Einhaltung einer einmon.tigen Kündigungllfrist gekUndigt 
werden." 

7. (Grundsat.beatiMmUng' Oe. 5 55 Aba. 3 wird folgender Satz 
angefUgtl 

"Eine lIolehe Ein.elvereinbarung kann .um Nachteil deli 
Dienstnehmere i", r.lle ~er Kündigung einer Betriebsvereinharung 
nach dem Uberg.ng, der r~chtliehen Ver.elb.~ndigun9, dem 
Zusamrnenschluß oder der Aufn.hm~ einee Retrieh~1I oder 
Betriebeteilee nicht vor Ahlauf eine. JahreIl nach dem Ub~rgAng, 
der Verselbetändigung, delll ZUllammenachluß oder der AufnAhme 
abgeechlolleen werden." 

geltendes Recht 

S .... 

2. die Diennether. ~ul die der Iktneb eines der 
in Z I betticfJnnen Dienstgeber ubcr~cht. 

S 55. (3) Die Redtuwitftuncen der Betriebntteinba
t\lnl mcfen mit ~rem Erloschen. Ist eine Betriebs
yemnbarunc dwda Kandicunc erloschen, so bld
ben ihre R«huwirfwncen EOr Dienstverh1Jtniue. 
die a~Jbu Y'Ot ihrem ErlGschea dwdt .ie 
ulaßt wsren. Je) lance lulrecLt, als fat diese 
Dienstwah1hnist nicht eine neue Betricfmemn
buunC wirbam oder mit. den betroffenen Dienst
nehmern ~ eine neue Einzelvercinbarunc ~e-
~Iossen wird. . 
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Entwurf 

ß. (Crund .. atzbe .. ti"""ung) S 154 ,.hll. 3 lautel: 
•• (3) IIlL bei BO!girlll der Betriebllversalllmlung w .. ni<J~r ab. tJi .. 

"~lrte der still1mberechtigten Oienlltnehlller anwellend. "0 i .. t eine 
h,,"be StunJe zuzuwarten: nach "blauf die .. er Zeit illt. die 
ßetriebsvereälllmlung ohne ROcksicht auf die Zahl der anwellentJen 
fltilllJllberechtigten Oieniltnehlller bellehlu8rlhig. Oielle Belltillllllung 
gilt nicht in den Fällen der SS 145 ,.bll. 5 und 147 Ahll. 1 Z 3 
hi .. 5 und 8. wurd .. ~in .. B~triebsverllalll",lung gerMA § 150 AhH. 2 7. 
2 von einer rreiwilligen 8erurflvereinigung od .. r ~~IIeL~li~hpn 
Tnt~re"Henv"rl /"l.tung deor Oienlltnehlller einberuf,·n. "0 kann di,. 
w .. hl d~1I WoJhlvurHtillndeH nur vtjrgenollllllen werden. wenn mindPHlenH 
.,jll o,'jl.t,.1 .1.-,' Ht,;m,nl,"r~r.hti<Jlp.n Dipn""n,,hlll"" .. II"' ...... n.1 ; ... t." 

9. CCrund .. alzbelltillllllung) 5 157 ,.bll. 1 laulet: 
•• (1) Wahlhel'eehtigt lIind alle Oienlltnehmel' ohne UnterIIchted 

d .. r SlaatllbUrgerechaft, die alll Tag d .. r Belrleh .. ve ....... lllllllllng 1.U" 

WoJhl deli Wahlvorelandee dall 18. Lebenejahr vollend .. l h ... hf~n und 
an dielle", Tag und alll Tag der Wahl 1", Rahmen deH BelriebeIl 
h('IIch;t Cl igl 11 i nd. • • 

10. (Grundlliltzbesti"""ungl S 158 ,.be. i lautet: 
.,(11 Wählbar sind alle Oienetnehlller. die 
1. al österreichillche StaatsbOrger .ind oder 

bl Angehörige von Staaten eind, die Vertragllparteien des 
EHR-Abkommenll lIind,.und 

2. alll Tag deli "uellchreibung der Wahl da. 19. LebenIljahr 
vollendet haben und 

3. lIeit mindeetenll lIechll Monaten im Rahmen deli BetriebeIl oder 
deli Unternehmene, dem der Betrieb angehört, bellchäftigt 
eind und 

4. abgeeehen vo. Erfordern!. der a.terreiehieehen 
Staatebürgereehaft die Voraue.etzungen fOr da. Wahlrecht zu 
den öllterreiehieehen ge.etzgebenden ~örper.chaften 
erfÜllen.' • 

ro 
geltendes Recht 

S 154. (.) Ist f,ft BqiM du BetrieblYelummlun~ weni
,ti' als die Hllfte der stimmberechtigten Dienst
nehmer .n~d. 10 ist eine halbe Stunde zuzu
wanen: nlch Ablluf dieser Zeit ist die Bctriebsver
u.mmlunc ohne Roduicht luf die bhl der an9o'e
senden stirnmberechti~n Dienstnehmer beschluß
flhiC' Diese Bmimmun~ ,ilt nicht in den Fillen 
dtr SS 145 Abs.5 und 147 AbI. 1 Z.l bis 5 und 8 
und wenn die Beuieblftrummlun, temlß S 150 
Abs. 2 Z 2 YOn einer freiwilli,en BcruflYerdnigung 
oder tcseulichen Interessenvertretung der Dienst
""""'er rinberuren wurde. 

S 1S1. (I) Wahlbettchtitt sind alle Dienstnehmer 
ohne UntendUed der Suaub0rtenchaft, die a", 
TIC der Beuiebrtenlinmlunc tur 'Wahl des Wahl
vonundct das 11. Lebensjahr vollendet haben, an 
diesem Tlt und am Ta, der WlhI im IUhmcn des 
Beuiebes beschsftitt und nicht vom Wahlrecht zu 
den cesctttcbenden Korpenchaften ausr;eschlos-

• Sen sind. 

S ISI. (I) Wlhlbar sind alle Dienstnehmu, 
sofem' fte.m' Tag der Ausj'ch'~ibung der Wahl 
vollj1hriC. üit mindestens sechs Monaten im Rah
men des Betriebes oder des Unternehmens, dem der 
Betriet; .ntthon. besc:hlftitt sind, und die Voraus
scuun~ fOr du 'Wlhlrecht zu den gesetzgeben
den. ~rperscharten erfoUen, 
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Entwurf 

11. 1 Grund.atzbe.timmung' S 167 b lautet .a~t Uberschrift: 

•• Beibehaltung de. Zu.tXndi9keit~bereiche8 

5 167 h. CI' Werden 8etrieb8teile rechtlich ve,·,..,..lhfltllndi9l, 
BO bleibt der Betrieb.rat rUr die.e ver.elbBtJndigten Teile bi. 
zur Neuwahl ,..ine. Betrieb.rate. in dieBen Teilen, l~ngBtenB aber 
biH zum Ablauf von vier Monaten nach der organiBatoriHchen 
V~rBelb.tändigung zur Vertretung der IntereBflen der Oien.tnehmer 
im Sinne de. 5 1~1 zu.tändig •• olern die 7.uNtändigkeit nir.ht 
ulUl",hin weg",n d,..11 Weiterbe.tehen. einer organi.alo"; ,..r.h .. " 
Einheil 15 139' im hi.herigen Umfang (ortdauert. Oie 
vorUhergehe,.d~ Beibehaltung de. Zu.tändigkeilNbereir.h"B 'Ji 1t 
nicht. welln in eine", vereelb.Uindigten Belriebslei I ~in 
8elriebBrat nicht zu errichten iet. 

12' Der Reginn der Frht rUr die vorUbergehende 8eibehallung 
deB ZUBUindiC)keit.bereiche. kann durch 8etrlehlltY",reinlJllrung 
(eNt<jeleC)l werden. Oie FriBt fUr die vorUherC)ehende R",iheh~ILun9 
deH ZUfltJin,HCjk,.U ,.I ... relehefl kann CJber die O:HJer von vl ... r M"" .. t,.,. 
ltin"uH durr.h 8elriehBvereinb .. runC) biB zum i\"IittJf der 
T;Öl igk.!i lkd.fueor d ... H Rell"iebBratf.'H 15 16(, Alos. 1 I v .. r Dinge ,'1. 
w,,",·dell. 

I 1 I f".il. rl. .i i,· ,· ... ··ht. I i r.1,,· V"'·H .. I hHI .. 'I ",J i '1u"9 vr,,, n.·1 I' i ",h .. !.<· i I eil 
"t,' fl .• II".·, .. I~" r.,,,,..t ,~ll"'1'J .1.·· ... n .. ·, "i"lu'~ ,,,1 .. ,, /'11" ""~Hcc·I,,·'rJf'" \'(lft 

"", "I.·I'!'oo,' •• t",':"'tJI , ..... It·,·,. ..... tor. "'·I.t ",·t '·i.· .. , !OoC" t ",."", riit' .ti ... ", .. "." 
.1.·,- " •• r,iI .... ,·'.I.·I .. • ... I,~" nt!'jJ,<'°h ... ltul"J ." .. " 7. .. ~t~fI"i'J'(f·i'.HI.,·'·f.;f~h.,~ 
.00.,,,·i.· ... ·,,.1 , ... ,,: Ir.7 7. 1 ,li.· ".· .. '"li~'.'"9 •. 1 .. ,- T;tl.i'JI"·il.!'4,I",,,·,· .1 .. " 

Belri~hllratt!B und abweich~nd von 5 169 AhH. 1 7. J d;'H F.rlöllr.h,.n 
der MillJlif'drrr.hafl :wm 8~trieb"r .. l nichl .. in." 

12. 1~'·u"'I" .. l7.h~8limmung' Nad. 5 1r,7 It wir<! r" 1 9 ... ,,,1,,,' S 1(,7 r 
.. i n'1~fü9t : 

•• S 1 (, 7 r!. 11 I W ... rd~n Af'!t. r i ehe odpr ",·t I' i .. h"t." i 1" 7.11 ei n"m 
neu,.n 8 .. lrieb iM Sinne deH S 139 zu" .. mm,.ng"Hchlo"",.n. "0 hiJd~II 
die B,.lriebBräle biR zur Neuwahl eine" 8elriebNral,.". längel,.nH 
aber biH zum Ablauf eineR JahreB nach dem 7.uBammenflchluß. ein 
Organ der DienRtneh",erRchaft (einheitlicher 8etriebllr .. t): SS 170 
und 171 gelt~n .inngemäß. 

121 S 167 b Ab •• 2.er.ter Satz und Abw. 3 gelten lIinng~mäß.'· 

-+-
geltendes Recht 

.. Beibeh1ltun& des ZuSUndigkeiubereiches 

S 167'" Yard ein Betriebsteil einesUnterneh. 
mens rechdich Yenelbstlndigt, so bleibt der 
Betriebsrat f11r diesen yersdbsundigt.en Teil bis zur 
Neuwahl eines Betriebsr.ues in diesem Teil. IJng
ltens aber bis zum Ablauf yon \Oier Monaten nach 
der Venelbttlndipn& Zur Vertretung der Interes
sen der Dienstnehmer im Sinne dieses Bundesgeset_ 
zes ZUftlndic, IOfem die Zustlndigkeit nicht ohne
hin wesen des Weiterbestehens einer OrgaNntori
tehen Einheit (J 139) im bisherigen Umfang fon
dauen. Die YOr11bergehende Beibehaltung des 
ZustlndiCkeitsbereiches gilt nicht, 

I. wenn in diesem BetriebSteil ein Betriebsrat 
nicht zu errichten iSt oder 

2. Wenn der rechdich yersdbsundigt.e Betriebs. 
teil aus dem winschaftJichen Entscheidungs. 
bereich des Unternehmens ausscheidet." 

425/M
E

 X
V

III. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
40 von 45

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Entwurr 

13. (Grundsatzbesti .. ung' S 178 Abs. 1 lautet: 
,,(1' Zur Deckung der ~osten der eeschäftsführung dee 

Betrieberates sowie zur Errichtung und Erhaltung von 
Wohlfahrtseinrichtungen und zur Durchführung von 
Wohlfahrtsma8nahNen zugunsten der DienetnehmerRchaft und der 
ehemaligen DienstnehNer des Betriebes kann von den OienRtnehmern 
eine Betriebsratsumlage eingehoben werden. Sie darf höchRtenA 
ein halbes Prozent deR BruttoarbeitsentgeltR betragen." 

J4. (Grundsatzbestim~ungl S 179 Abs. 8 laul~l: 
,,(81 Ein nach Durchführung der Auflösung verbleibender 

vermögensüberschu8 ist von der zuetlndigen geeetzlich~n 
IntereHeenvertretung der Dienstnehmer fUr WohJ(~hrlRm~An~hmen 
oder Wohllahrteeinrichlungen der Dienetnehmer zu verwenden." 

1 ~. (Cru"ds.tabest i_ung 1 S 187 Ah.. r. J autel: 
•• (61 Oie Bestimmung~rl Ober die VerUngerun9 der r~rll!i- und 

rrozeßUihigkeil des Betriebsratee (5 167 al und Uher di,. 
Beibehaltun", deR ZusUndigkeitRbereicheH (55 1(,7 J, und d .. ind 
einngemäß anzuwenden." 

Jr.. (C:I·1Jnrt"'"t.7.II~Mlim""Hl91 ~ Jlln All... 1. ... 1,.1_: 
,. (11 1.1lr Oo,ckung d"!r ICflllt~n r:t .. r (;.· .. r.h.'f(t."rliJ, ...... y r:t .. ,. 

l..,"lr~I .... lri.,h .. ,·"le .. "" .. i .. 7.IIr F:"ric-hlun9 IIn,' 1':.-1, •• " ""y v .. n 
w,.I.lrrt' .. ·' ~ ... i .. ,·i.·,.t."ICJP" ~1t'JIt'.~'fU" fl,.,· Oi, .. ,.~t fH·h"""""oU"h.:..rt IllId " .. , 
,·I"',,,.t 1 jtj'~" fI ...... !,Oc, 1I .... III'u',· " ....... '·HI.·,· .... ,tI.".fI~ k.fo •• "Ilu' 

7." • .1 ",tii,,·, t·i.·I'~I· •• 1 "1""1. • ..". '''i'''JI.·'tttlul'' "·f.4'I',J,·". SI'" t1..,"r 11111-1''''''''1'"4 
:Y". Pt'oll.,,' ,),." n,·, rj~I,~,. ... , '''''''''''<J~ lu!' ,· ... ')'.11 •• ' 

17. (GrundRalzbt!lItimmungl Im 5 202 Ah ... 1 wi rd nach deI' Z 24 
"nsleJI~ deli Punkles ein Strichpunkt geRetzt und folgende Z 25 
~n9"rU9t. : 

.,25. FeRll~",ung dee Reginne und Verl~ngerlln9 der FriRt fUr 
rti .. vorüt. .. rtjph .. nde A .. jbeh~ltlJn9 d .. 11 1.IIRI.iindi<jk"il .. h"I·t!i"hp" (5 
J67 111." 

- J- geltendes Recht 

S 17.. (I) Zur Dtckung cf~r Kosten der 
ee.,chlfufOhrung des BetriebsrateS und zur Errich
tung und Erhaltung TOn Wohlfahrueinrichtun~ 
sowie zur DurchfGhrung TOn Wohlfahrumaßnah
m~n zugullSteft d~r Di~DStnchmenchaft Iunn \'OQ 

den Di~n.nn~hm~m eiDe Betri~bsratsUmlag~ eing~
hoben wcrd~n. Sie duf hodutens eiD hal~s Pro
unt d~s Bruttoarbeiu~n~du betng~n. 

S 179. (I) Ein asch Durchfohrung d~r Auflösung v~r
~Ieibcncfet VcrmOgensObenchuß geht auf die 
~ice gesettliche Int.e~ssenveruetung der 
Dienstnehmer ober und ist TOn dies~r fGr WohJ
l:ahrtseinridttung~n d~r Dienstnehmer zu verwen
Am 

S 117. (6) Die Bestimmungen ober die VerlSngerung 
der Partci- und ProzeßrShigkeit des Betriebsrates 
<S 167 a) und ober die Beibehaltung des Zustlndig
k~iubereiches <S 167 b) sind sinngemSß anzuwen
d~n. 

S· 190. (I) Zur Dcckun, du KoStender 
Cesc:hlftsfGfuung des Zcntralbctriebsrat.eS und .zur 
EirichtunC und Ernartung \'OQ WohlrahrUeinrich
tuncen du Diennnchmenchaft des Unt.em~hmens 
kann eine ZcntralbctriebsntsUmI~~ '~ingehokn 
w~rden. Si~ duf bochnens 2S Prount der 
Bctri~.bsr2uumla~e. betngen. 
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Entwurf ~1-

18. CGrunds.tzbesUlllllungl 111 S 210 ~hs. 3 wird die einleitende 
Wortfolge -Hat der Betriebsrat der heabsiehtigten Kündigung 
innerhalb der ill Abs. 1 genannten Friet nicht ausdrücklich 
zugesti"""t, so kann diese bei Gericht angefochten werden, wer,"" 
ersetzt durch die Wortfolge "Oie Kündigung kann bei Gericht 
angefochten werden, wenn". 

19. (Grundsatzbestilllllungl S 210 Abe. 3 Z 2 wird folgender Satz 
angefügt: 

"UmetXnde geMIl lit. a, die ihre Ureaehe in einem höheren 
Lebensalter eines DienstnehMers haben, der im Betrieb oder 
Unternehmen, deli der 8etrieb angehört, langjährig beschlftigt 
ist, dürfen zur Rechtfertigung der Kündigung des älteren 
O'f!~~tnf!hllers nur dann herangezogen werden, wenn durch die 
Weiterbesehlftigung betriebliehe Interessen erheblich nachteilig 
berührt werden." . 

20. CGrundsatzbestinnung' S 210 Abs. 4 lautet: 
,,(4' Der Betriebsinhaber hat den BetriebsrAt vom Ausspruch 

der Kündigung zu verständigen. Der Betriehsrat kann auf 
Verlangen des gekündigten Dlenstnehmere binnen zwei Wochen nach 
Veretändigung VOM ~ussprueh der Kündigung dieee bei Gericht 
anfechten, wenn er der Kün.Hgungsabs ir:ht .. ",,"rOck I i r.h 
widersprochen hat. Kommt der 8etriehllr"t dem Verlo1ngf!II df!" 
Dienstnehmers nicht nach, so kann dies .. r innerh .. lt. von 7.wei 
Wochen n .. ch ALl auf der für den 8etriebHr .. t Cjf!ltenden Frillt die 
Kündigung selbst bei Gericht anfechten. Hat der BetriebllrAt 
innerhalb der Frist des ~bs. 1 keine Stellungnahme abgegehen, so 
kann der Dienstnehmer innerhalb "on 7.wei Wochen no1r.h Zugang der 
Kündigung diese bei Gerieht selbst A"ff!chlenl in diesem Fall litt 
ein Vergleieh sozialer Geeiehtspunkt~ im Sinne "~H Abs. 3 nicht 
"urzunrhmen, Hat der 8etrieb .. rat d~r bealJlllirhtigl,," I\ündi<Jlln9 
innerhalh der im Ab .. , 1 genannten Fri!ll aUH"rür.klir:h zugeHlimmt, 
.'" kann .J~r ni f'!nstnehm~r innerha I b Will 7."'(' i W('eh"" n .. r.h 7."Cj"ng 
,Ie,' I\iintli'Jung die,,'!! I,.~j Gericht .... nr .. rh!."", 'HJ"'" i , """. fi nir::'" 
.• ".1 .. ,· .... J,,.HI. i mml •• , 

21. (CrundliatzbesUmmung' S 210 Ab". ti '''lIl''l.: 
, , C 6' H .. t. drr 8f!t t'iebsr .. t dfl!r beahH it:hl. i 91,.n Kilnd 1911n9 

innt'rhalb d .. r 1111 ~1'H. I ",en .. nnl,.n "rilll iO" .. "riir::kl irh 7,1I<J .... Ummt, 
"fJ kann dll! Kündi",un", g .. ",.lR AI'H. 3 7. 2 "ir.hL .. "geCocl,Len 
werden." 

22. ICrundul.zbeel.lmmungl I')el' blRherige S 21n Ah". r. el'hält 
dl~ 8f1!zfl!ir.hnung ,,""', 

geltendes Recht 

S 210-

\3) Hat der Betriebsrat der beabsichti~~ Kondi
gung innemalb der im Abs. I genannten Frist nicht 
ausdrilcldic:h zugestimmt, so kann diese ~i Gericht 
:angef~~n werden, wenn 

2. die KOndigung sozial unguecf1tfenigt und 
der gekondigtC Dienstnehmer bereiu sechs 
Monate im Betrieb oder Unternehmen, dem 
der Iktrieb angehon, belchllftigt ist. Sozial 
ungerechtfenigt ist eine KÜndigung, die 
.·esentliche Interessen des Dienstnehmers 
beeintrllChtigt, es sei denn, der Betriebsinha
ber erbringt den Nachweis, daß die KUndi
gung 

(4) Dei- BetriebsinM~r.hat den Betriebsnt Tom 
Ausspruch der Knndigun~ zu 'Tentllridigen. Der 

. Betriebsrat bnn auf Verlan~en des~ekßndigtCn 
Dienstnehmers binMn zwei WoChen' nach Vc:rst1n
digung "10m Ausspruch der KOndigung diese ~i 
~richi anfechten, wenn er der KOnd'gungsa{'sicht 
ausdriicJdic:h widersprochen hat. Kommt der 
Betrieb.nt dem Verlangen des Oienstnehmers 
nicht nach, 10 kann dieser innerhalb von zwei 
Wochen nach Ablauf der for den Betriebsrat ge/
tenden Frist die. KOndigung selbst bei ~richt 
anfechten. Hat der Betriebsrat innerhalb der Frist 
des AbI. I keine Stellungnahme abgegeben, so kann 
der Dienstnehmer innerhalb einer Woche nach 
Zugan~ der Kondigung diese bei Gericht selbst 
anfechten; in diesem Fall ist ein Vergleich sozialer 
Gesichupunkte im Sinne des AbI.) nicht vorzu
nehmen. 

(6) Gibt du Gericht dcr Anfechtung'sult, so ist 
die KOndigung rechuunwirks:un. 
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Entwurf 

23. IGrund.atzbe.ti.mung' 5 211 Ab •• 2 lautet: 
•• 121 Die Entlae.ung kann bei Gericht angefochten werden. wenn 

ein Anfechtungegrund i. Sinne de. S 210 Aba. J vorliegt und der 
betreffende Dienatneh .. r keinen Entlae.ung.grund geaetzt hat. 
Die Entla •• ung kann nicht angefoehten werden. wenn ein 
Anfechtungegrund i. Sinne de. S 210 Ab •• 3 Z 2 vorliegt und der 
Betrieb.rat der Entla •• ung innerhalb der i. Aba. 1 genannten 
Fri.t auadrÜcklich zuge.timnt h.t. 5 210 Ab •• 4 bia 7 iat 
ainngemäß anzuwenden." 

24. (Grund.atzbeetiNNung' 5 213 Ab •• 1 letzter Satz lautet: 
"Der Betrieb.inhaber hat den Betrieb.rat von der 

.chrfftlich~n ~nz .. ige ge". S 45 • Arbeit ... rktförderungageaetz. 
8GBI. Nr. 31/1969, in der jeweil. geltenden Fa •• ung, an dae 
zueUindige Arbeit ••• t unverzÜglich in Xelontnia zu aetzen.·· 

25. IGrund •• tzbe.tlmmung' 1. 5 213 wird naeh Aba. 1 folqende,' 
Aba. 1 a eingefügt: 

,,11 al Die Infor .. tion.- und Beratungapflicht dea 
Betrieb~inha~rN gemäß Abft. 1 gilt in.beaonder~ aueh (ür rlie 
Fäl Je dea Ubel·g.nge., d .. r rechtlichen VerRelbatä"rligung. dea 
ZuaammenRchluRaeft ~er der AufnahMe von Betrieben oder 
Betriebeteilen. Die Infornaation hat rechtzeitig unrl im vII,'hinein 
zu erfolge .. und in.beaondere zu u.raa~en: 

1. den Grund fÜr dleRe MaßnahMe: 
2. die aich daraua ergebenden rechtlichen. wirlHcha!tlichen 

und aozi.len Folgen fÜr die Dienatnehmer; 
3. die hinaichtlich der DienetnehMer in Au .... icht. genommenen 

Haßnahmen. ,. 

:zr.. (G"'JlldHltl7.l.e .. Un,mungl Tm S 2J4 Ah ... t vinl n ... :h Z 
r .. l'Jend .. 7. I .• ,.jll'.J,.rOql,: 

•• 1 .,. dj~ 1\.,rlii".II"j VOll 1)'f""9tved.;;I~ .. i"''''en. ,' •• , ....... 
~1""d .. pr I ;,'hl IM<.:'" S 4!i .~ ""~. I 7. I ItiH 1 
Arb .. itsm ...... l Hi,'def'lln99Qf'Set.z.. .IIH'ÖHI;:" 

27. IGrundliAlzt.eatillllllungl Nach S 214 Aba. I wira lolqender 
Abs. 1 a pingefUgl: 

,,(J al Im Falle f'!Jn .. r qeplant .. n BetriebRänd .. rung .... eh A"H. I 
Z 1 a hal die Informalion nach Aha. 1 eraler S~lz jedpnfa"R zu 
umfas8en 

1. die Cründf'! fUI' di" HaBnahlllf', 
2. die Zahl und die Verwendung der voraueaichllich betroffenen 

DienetnehMer, deren Qualifikation und Beechäftigung8dauer 
aowie die ~riterien fÜr die Auawahl dieaer Dienstnehmer, 

3. die Zahl und die Verwendung der regelmäßig be8chäfli9ten 
Oien.tneh_r, 

4. den Zeitrawa, in deN die geplante Haßnah_ verwirklicht 
werden aoll, 

5. allfillige zur Ver.eidung nachteiliger Folgen fUr die 
betroffenen DienatnehMer geplante Begleitmaßnahmen. 

Onbe.chadet de. S 197 Ab.. 2 kann der Betriebarat der Beratung 
Sachver.tindige beiziehen." 

- ;(0- geltendes Recht 

S 211. '(2) Hit de.r Betriebsrat inne .... a.Ib der drei~i~en . 
Frist der Endl.uun~ nicht lusdrUckJich ~ugestimmt. 
so kann diese bei, Gericht .",erochten 'Werden, 
'Wenn ein Anfechtungsgrund im Sinne des S 210 
Abs. 3 yorti~ und der bcuoffene Dienstnehmer 
keinen Entl.usuocs~rund geia%t hit. S210 Abs. 4 
bis 6 iSt .iangcml.ß an~u~".den. 

S 2U (I) letzter Satz, 
. Ver Betriebsinhaber hat den Betriebsrat von 
du schrirtlichen Anzeige an das 2ust~ndige 
Arbeitsamt aur Grund eint'r gem~ß § ~ 5 a dt's 
ArbeiumarktförduungsgeselltS erlassenen Ver. 
ordnung un\'C'rlüglich in Kenntnis zu selun, 
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Entwurf 
28. CCrundsatzbestiMMung' S 214 Abs. 3 lautet: 
"C3, Bringt eine Betriebsänderung im Sinne dea Aba. 1 Z 1 bia 

6 wesentliche Nachteile fÜr alle oder erhebliche Teile der 
Dienstnehm~r~eh4ft mit. si~h, so können in Betrieben, in denen 
dauernd mindestens 20 Dienstnehmer beschäftigt sind, Maßnahmen 
zur Verhinderung, Beseitigung oder Milderung dieser Folgen durch 
Betriebsvereinbarung geregelt werden. Sind mit einer aolchen 
Betriebsänderung KÜndigungen von Oienstnehmp.rn verbunden, so 
soll die Betriebsvereinbarung auf die InteresRen von älteren 
Dienstnehmern besonders Bedacht nehmen. ~ommt zwischen 
B~triebsinhaber und Betriebsrat Über den AhschluR. die 
Abänderung oder Aufhebung einer solchen Betriehsvereinbarung 
eine Einigung nicht zu.tande, so entscheidet - insoweit eine 
Regelung durch 1\01 Jektivvertr4g oder Satzung nicht vod iegt. -
auC Antrag eihea der StreittejJe die Jand- und 
forslwirtschaftl lehe Schlieht.unglllltelle. Rei d,!,· F.ntHcheidun<j 
dei· SehlichtunCJII"t~lJe 1st eine all Ulligp. verspJilet.e nder 
mangelhafte Inform4tion des 8~trieb.ratea (Ahs. 11 hei der 
Festsetzung der M~anahmen zugunsten der OienRtnehmer in der 
Weise zu berÜcksichtigen, daS N~chteile. die die Oienslnehmer 
durch die verspltet.e oder mangeJhaCte InCor'nJlt.inn erleiden. 
zusätzlich ah7.ugellen eind." 

29. CC;r""d" .. l" .... Ml.lmmu' .. ". O~m S 22n winl (r"y""d ... , AI,,,. 4 
~n<Jp.fihJl : 

.. 14' ~i"kl it" l,'ICJ" .. I,,~r r .. ,·.,IIi,·'"." "· •. r .. '·II .... I"".li.)"n') q: ,r.7 
I.) .Ii .. A"~ .... ht .1 •.• , ni"fI-c' ",·I",u"· ..... , ... ,' .Ii,· riit, .h", 
FI',..i"' ,.1Iu'''J"'.''''''''''''-'' 9""""''''' i\1.~. , I'I~ 1 ,·"rlt,·tI,·, 1 ",1 .... '" ..... 111 I 

.... I""'bl .• Ii .. F,·,d"l,.II"nCj I,i!< ,.,,'" 1\1 ..... " ,I .. ,' T.d ;')"'.;''''1.", .. , . 
• I,oN R~I ,·if:-t'~r·,.."··!o. •• 1""1 .1 .... '· r",·i~I'40~I .. ·llt.~ .• ItI.lf<>h;i,·', .. llr'·fO,·1".'· 

30. (C;rundsal7.helllimmunCJ' Dem S 221 Abll. (, wi rcl Colgender ~ .... l7. 

"nyeCOgt: 
"Tm Pli I'~ "~II Aultechl!id~ns I!in~ ... "f-lr-i .. Io,,,· .. I,,,noi 1.1)1 ied ..... im 

7.uge eine,· ßel,·il!blländ .. runCJ h~l dliN nachrih-k,.nrl" ".· .. ,,1 1.mil.gl j,.,l 
einfOn Anspruch jedenf ... 1111 indem Ausma", "\,, ,. .. ,\,.'" V,. rh;; J t ni" 
d,!r noch o( Cenl!n zu,· CJellamlen Tätigkei lsd"",..· rI.·!< n .. l,' i '·"Ar .. I."" 
enlapricht. eoCern eich nichl nach dl!m er"t,.n A .... l7. ein gröAprer 
Anspruch ergibt." 

31. (Grundsatzbestimmung' 5 237 Abe. 1 lautet: 
"Cl' Oie AusCÜhrungegeel!tzgebung hat zu b~stimmen. daß 

VerwaltungeÜbertretungen der in AusfClhrung der 55 46. 56 bift 64. 
73, 77 bie 110, 112 bis 115, 130 Abs. 2, 160 Abft. 3, 194 Z 3. 
204 Abs. 3 und 4, 208, 209 Abs. 1, 213 Ahe. 2, 214 Abe. 1 Z 1 a 
un~ Abs. 1 a, 218 Abs. 4, 220, 235 und 236 a ergangenen 
landesgesetzlichen Besti..ungen von der 
Bezirk.verwaltungsbehörde zu beetrafen sind." 

• 
geltendes Recht 

..s 2'4: (3) Brin&t tint 8ttri~bdnd~nU\& im Sinn~ d~s 
Abs. I Z 1 bis 6 "e-s~ntlich~ Nachteile für alle oder 
tm~bliche Teile der Dienstnehmersch2ft mi: sich, 
so kOnne!'! in Bttii~btn, in denen dauernd minde· 
sl~ns 20 Dienstnehm~r beschSftigt sind, Maßnah
men zur Verhinderung, Beseitigung oder Milde
Nn, dieser Folgen durch Betriebtv~reinbarung 
gereertt ,·erden. Kommt z.·ischen B~lriebsinhlb('f 
und Bttriebsut Clber den Abschluß, die Ab:inde
Nn& oder Aufhebung ein~r solch~n 8ttriebs\"~r~in
barung ~ine Einigung nicht ziJSt:lnde, so enuchei
dt't - insoweit eine Regelung durch Kollrktin·rr
tue ode-r Sluung nicht vorliegt - auf Antrag 
dnes der Streiltcile die bnd- und forst.·inschlftli
cht Schlichtun~SSlelle. 

S 221. (6) !lackt ein Enatunitglied des Betriebsrates in 
däsMudal eines Mitgliedes" des Betriebsrates dau
ernd ·..IIach, .10' bat: es nur ,insoweit ~inen Anspruch 
,tmd den _Abs •. 1. und .2~ 'als das ,ausgeschiede~ 
Mi~Iitd noch. kein~, . BildungsfrdndJung in, 
Anspruch ,enomrnen .ha~ 

"S 2J7. (I) Die AusIa~UD' hat zu 
benimmen, daS V tnraJtu~bertrewngea der in 
AwEiJhrunc der SS 46. 56 bis 64, 73, n bis 110, 112 
bis 115, 130 Abt. 2, 160 AbI. 3. 194Z 3, '204 Abs. J 
und ., 208,209 Abt. 1,213 Abs. 2, 2111 Abs. 4, 220, 
235 und 236. ~enen landes~ch~n 
8estimmun~ YOn der IkzirJcn.erwalrungtbehörde 
zu bestnfen sind. 
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Entwurr 

32. (Grund •• tzbe.ti..ung' S 237 ~b •• 5 I 3 lautet: 
,,3. des S 213 Ab •• 2 oder des S 21. Ab •• 1 Z 1 a und Ab •• 1 a 

da •. ge~a.S. 216 zu.tandige Organ der Dien.tne~r.chaft und" 

33. (Grund.atzbeNti .. ung' I. S 237 Ab •• 5 letzter Satz 'Nutet 
da. Zitat ,,56 Ab •• 2 biß 4 deR Verwaltung •• trafgeaetzea 1991, 
8G8!. Hr. 52/1991" 

34. (Un.ittelbar anwendbare. Bunde.recht' Dem 5 239 werden 
folgende Ab •• 5 und 6 angefügt: 

,,(5' Die Au.führung.ge.etz. der Llnder zu den SS 4 Ab •• I, 14 
a, 39 abi. c, 44 Z 2, 54 Ab •• 4 bi. 6, 55 AbN. 3 let7.ter Satz, 
154 Ab •• 3, 157 Ab •• I, 160 Ab •• 4, 161 Ab •• 2 zw~iter Salz, 161 
Ab •• 4, 164 Ab •• 1 letzte zwei Sitze, 167 bund c, 178 AbN. I, 
179 Ab •• 8, 187 Aba. 6, 190 Ab •• I, 202 AbR. 1 Z 25, 210 Aba. 3 
einleil.,., .. \,. Wortfolge, 1. 2 letzler Sat.z, Ab ... 4, (, IIn.\ 7. 211 
Ab •• 2. 213 Ab". 1 a, 214 Ab •• 3, 220 Ah •• 4, 221 AI'H. (, 1,.l.z ... ·~ 
Salz und 237 Ab •• !i letzter Salz, jn der raH"ung dE'H 
Runr\~N<Jf'"el7.O!" AGA I. Nr. XXX lXXX, "i nd toi n""" "",·1... 11 ... " .. , "11 ""wir 
') .. ,n .1 .. ,' I\u"Jn •••• ·h .. II.) r .. I'J .. ,,,1 .. ', T.ty zu "r I.'tH">.·". 

(~I Die S5 7, 158 Ab •• I, 213 Ah •• \ letzler Ral7.. 214 Aba. I 
Z 1 a und Ab •• I • und 237 Ab •• I und AhH. ~ 7. J. in der r",,"ung 
deR 8unde.g~",.l~~N 8GBI. Hr. XXX/XXX, lr('l~n für di~ 
Au.fOhrung.ge.elzgebuflCJ der Lliinder 9leichz .. i I. itJ mi l dem A"kun.men 
Ober den Europäi.chen wirl.chaft.rau. in Krafl. Oie 
Au.führung.ge.etze der Lliinder .ind hinnen "eeh" Monalen n .. eh 
diesem Zeitpunkt zu erJaHaen." 

/1,)" -

geltendes Recht 

.S 237. (5) 3. des S 213 Abs.2 das gemllß S 216 zustlndige 
Organ der Arbeitnehmerschaft und 

S 237. (5) letzter Satz, liltzJ S 56 Abs. 2 bis .. 
des Verwaltungmrafgesetus, BGBI. Nr. 172/1950, 
anzuwenden." 

• 
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